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Abstract

Die Frage, welche Gebietskörperscha! die Kosten für 
die Besorgung hoheitlicher und privatwirtscha!licher 
» Aufgaben « zu tragen hat, steht vielfach auch im Mit-
telpunkt politischer Kontroversen, etwa im Hinblick 
auf die Themen Gesundheit und Pflege sowie aktuell 
auch hinsichtlich verschiedener Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der » Flüchtlingskrise «. Finanz-
verfassungsrechtlich ist mit § 2 F-VG zwar der » Kon-
nexitätsgrundsatz « ( » Grundsatz der eigenen Kosten-
tragung « ) im Sinne eines grundsätzlichen Gleichlaufs 
zwischen Aufgaben- und Ausgabenverantwortung nor-

miert. Allerdings ist vielfach unklar, wie dieser Kon-
nexitätsgrundsatz sowohl bei hoheitlichem als auch 
privatwirtscha!lichem Handeln zu verstehen ist. Mit 
dem » Fliegerbomben-Erkenntnis « hat der VfGH diese 
Frage endgültig von der abstrakten Kompetenzvertei-
lung des B-VG entkoppelt und auf die einfachgesetzli-
che Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung rekurriert. 
Der folgende Beitrag analysiert diese Fragestellungen 
und untersucht auch, welche Möglichkeiten der » Kos-
tenverschiebung « zwischen den Gebietskörperscha!en 
bestehen.
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I.  Grundsatz der eigenen Kosten- 
tragung ( Konnexitätsgrundsatz )

Jene generelle verfassungsrechtliche Regelung, welche 
explizit die Kostenverteilung  1 zwischen den Gebiets-
körperscha!en anspricht, findet sich in § 2 F-VG und 
lautet:

» § 2. Der Bund und die übrigen Gebietskörperschaf-

ten tragen, sofern die zuständige Gesetzgebung 

nichts anderes bestimmt, den Aufwand, der sich 

aus der Besorgung ihrer Aufgaben ergibt. «

Das F-VG sieht mit dieser Bestimmung einen grund-
sätzlichen Gleichlauf zwischen Aufgaben- und Ausga-
benverantwortung vor. Die einzelnen Gebietskörper-
scha!en sollten konzeptionell jene Aufwendungen 
tragen, die aus der » Besorgung ihrer Aufgaben « erwach-
sen. Diese Generalregelung wird allgemein als » Konne-
xitätsgrundsatz « ( oder » Grundsatz der eigenen Kosten-
tragung « ) umschrieben und als zentrales Prinzip der 
Finanzverfassung betrachtet.2

Sie findet sich nahezu im selben Wortlaut bereits 
im F-VG 1934 3 unter der Überschri! » Grundsätze für 
die Tragung der Kosten « und seit der Stammfassung 

1 Die ( finanz- ) verfassungsrechtlichen Normen verwenden die 
Begriffe » Aufwendungen « und » Kosten « offenbar als Syno-
nyme, ohne damit materielle Unterschiede zu verbinden. So 
spricht etwa § 2 F-VG allgemein von » Aufwand «, Art 104 Abs 2 
B-VG im Zusammenhang mit der Au!ragsverwaltung von Pri-
vatwirtscha!sagenden des Bundes durch Landesorgane von 
» Kosten «. Auch die einfachgesetzlichen Normen im Zusam-
menhang mit der Finanzverfassung deuten in diese Richtung: 
Die Überschri!en vor § 1 FAG 2008 ( BGBl I 2007 / 103 ) verweisen 
ua auf § 2 F-VG, verwenden aber das Wort » Kosten «, während 
die Bestimmung selbst nur » Aufwand « ( in verschiedenen Kate-
gorien ) nennt. Auf dieser Basis verwendet auch das finanzver-
fassungsrechtliche Schri!tum beide Begriffe synonym; siehe 
dazu Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 7; Wenger / Höss, Juristische 
Grundlagen der Verwaltungsorganisation und Aufgabenver-
teilung, in: Matzner ( Hrsg ), Öffentliche Aufgaben und Finanz-
ausgleich ( 1977 ) 53 ( 63 f ); Hengstschläger / Janko, Der Finanzaus-
gleich im Bundesstaat, in: Schambeck ( Hrsg ), Bundesstaat und 
Bundesrat in Österreich ( 1997 ) 181 ( 193 f ).

2 Siehe Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kom-
mentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 1; 
Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV 
( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 3; Mayer / Muzak, Bundes-Verfassungs-
recht5 ( 2015 ) F-VG § 2 Anm I; Berka, Verfassungsrecht5 ( 2014 ) 
Rz 442; Mayer / Kucsko-Stadlmayer / Stöger, Bundesverfassungs-
recht11 ( 2015 ) Rz 284; Öhlinger / Eberhard, Verfassungsrecht10 
( 2014 ) Rz 266.

3 Bundesverfassungsgesetz vom 20. Juli 1934 über die Regelung 
der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund, der bun-
desunmittelbaren Stadt Wien, den Ländern, Ortsgemeinden-
verbänden und Ortsgemeinden ( Finanz-Verfassungsgesetz – 
F-VG.), BGBl 1934 / 150; § 11 S 1 F-VG 1934 lautete: » Der Bund, die 
bundesunmittelbare Stadt Wien, die Länder, Ortsgemeinde-
verbände und Ortsgemeinden tragen, sofern die zuständige 
Gesetzgebung nichts anderes bestimmt, den Aufwand, der 
sich aus der Besorgung ihrer Aufgaben ergibt. «

des F-VG 1948 4 unverändert in § 2 F-VG unter der Über-
schri! » Finanzausgleich «. Obwohl die Bundesverfas-
sung zuvor keine ausdrückliche Vorschri! zur Frage 
der Kostentragung enthielt,5 erachtete der VfGH den 
Konnexitätsgrundsatz schon 1928 als immanente Kom-
ponente des der Verfassung zugrundeliegenden bun-
desstaatlichen Prinzips: Die Finanzverfassung und die 
durch sie vorgesehene Verteilung der Einnahmsquellen 
auf die Gebietskörperscha!en könne nur in ihrer Funk-
tion verstanden werden, diesen » die Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, um die Kosten der in ihre Kompetenz 
gestellten Funktionen zu bestreiten «.6

Im nunmehrigen § 2 F-VG hat der Verfassungs-
gesetzgeber einerseits diesen vom VfGH judizierten 
Grundsatz explizit normiert,7 gleichzeitig aber dem 
» zuständigen « ( einfachen ) Gesetzgeber die Schaffung 
abweichender Regelungen gestattet. Der Bestimmung 
kommt daher gleichsam eine Art Doppelfunktion 
zu: Zum einen dient sie durch Verschri!lichung des 
bundesstaatlichen Konnexitätsgrundsatzes als prak-
tisch-subsidiäre Auffangnorm für Konstellationen, in 
welchen die Kostentragung zwischen den Gebietskör-
perscha!en nicht explizit geregelt ist. Zum anderen er-
langt § 2 F-VG jedoch auch eigenständig normativen 
Gehalt, indem er dem einfachen Gesetzgeber ausdrück-
lich die verfassungsrechtlich abgesicherte Möglichkeit 
zur Durchbrechung dieses Grundsatzes eröffnet, eine 
solche zugleich aber unter Gesetzesvorbehalt stellt.8 
Besonders diese gesetzgeberische Gestaltungsmöglich-
keit erklärt auch die systematische Eingliederung des 
§ 2 F-VG in den Abschnitt über den » Finanzausgleich «: 

4 BGBl 1948 / 45.
5 Allerdings sah § 6 Abs 4 F-VG 1922 ( BGBl 1922 / 124 ) idF 3. F-VG-

Novelle ( BGBl 1925 / 270 ) bereits eine Schutzbestimmung zu-
gunsten der Länder und Gemeinden vor, wenn diesen durch 
Bundesgesetz » wesentlich erhöhte Ausgaben « auferlegt wur-
den. Obwohl damit weder bestimmte Kostentragungsgrund-
sätze noch eine Möglichkeit der Kostenüberwälzung explizit 
angesprochen werden, setzt diese Bestimmung doch das Be-
stehen derartiger Prinzipien gleichsam voraus; vgl dazu Buch-
steiner, Die Verpflichtung der Gebietskörperscha!en zur Tra-
gung ihres Aufwands ( 1998 ) 11; Kofler in Kneihs / Lienbacher 
( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. 
Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 7; Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bun-
desverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 1.

6 Siehe VfGH 23.  2.  1928, A 31 / 27, VfSlg 935 / 1928. Angesichts der 
schon in § 2 F-VG verankerten Möglichkeit der Durchbre-
chung durch den » zuständigen « Gesetzgeber wird daraus 
aber nicht umgekehrt ableitbar sein, dass ein Abweichen von 
diesen Grundsätzen zugleich per se einen Verstoß gegen das 
bundesstaatliche Bauprinzip der Bundesverfassung bewirkt 
und daher einer zwingenden Volksabstimmung nach Art 44 
Abs 3 B-VG bedürfe; vgl Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-
Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) 
F-VG § 2 Rz 1.

7 Siehe ErlRV 510 BlgNR 5. GP 5.
8 Siehe Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kom-

mentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 3; 
Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV 
( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 4.
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Ein finanzieller Ausgleich zwischen den Gebietskör-
perscha!en kann nicht nur über Maßnahmen auf der 
Einnahmenseite, sondern auch im Wege abweichender 
Lastenverteilungen auf Ausgabenseite erreicht werden 
( durch Kostenübernahme von einer oder Kostenüber-
wälzung auf eine nach dem Konnexitätsgrundsatz nicht 
zur Kostentragung berufene Gebietskörperscha! ).9 Ab-
weichende Kostentragungsregelungen bilden somit ei-
nen Teil des Finanzausgleichs, wodurch sie etwa auch 
dem finanzausgleichsrechtlichen Gleichheitsgebot 
des § 4 F-VG unterliegen.10 Die Ausgangssituation für 
solche Regelungen wird aber wiederum zunächst vom 
Konnexitätsgrundsatz als » Normalfall « der Kostenver-
teilung geschaffen.

II.  » Aufgaben der Gebietskörperschaf-
ten « als Maßstab bei hoheitlichem 
Handeln

Um den Konnexitätsgrundsatz als Grundregel der Kost-
entragung konkret zur Anwendung bringen zu können, 
muss in einem ersten Denkschritt der ihm zentrale 
Begriff der » Aufgaben der Gebietskörperscha!en « be-
stimmt bzw eine Methode zur Festlegung derselben im 
finanzverfassungsrechtlichen Sinn gefunden werden. 
In seiner älteren Judikatur beantwortete der VfGH diese 
Frage unter Rückgriff auf die allgemeine Kompetenz-
verteilung der Bundesverfassung, wobei für die Frage 
der Kostentragung in einzelnen Angelegenheiten – also 
die Bestimmung der » Aufgaben « einer Gebietskörper-
scha! für Zwecke der Finanzverfassung – ausschließ-
lich die verfassungsrechtliche Vollziehungszustän-

9 Siehe Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kom-
mentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 2. 
Die Ermächtigung des § 2 F-VG zur Schaffung abweichender 
Kostentragungsregelungen spricht dabei jene Fälle an, in de-
nen bei bereits feststehender Aufgabenverteilung zwischen 
den Gebietskörperscha!en eine solche Regelung geschaffen 
wird. Ruppe bezeichnet diese Konstellation als » direkte Fi-
nanzausgleichsmaßnahmen «. Denkbar ist freilich auch, dass 
die Zuständigkeit zur Besorgung bestimmter Aufgaben von 
vorneherein in einer Art und Weise zwischen den Gebietskör-
perscha!en aufgeteilt wird, die ( im Hinblick auf den Konne-
xitätsgrundsatz ) auch der intendierten Kostentragung ent-
spricht. Diese Variante – die gedanklich der Anwendung des 
§ 2 F-VG vorgelagert ist – bezeichnet Ruppe als » indirekte Fi-
nanzausgleichsmaßnahmen «. Letztere stehen aber gerade au-
ßerhalb des Finanzausgleichs und sind daher auch nicht nach 
dessen Maßstäben, sondern nach den allgemeinen Normen 
der Bundesverfassung über die Kompetenzverteilung zu be-
urteilen ( siehe zum Ganzen Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), 
Bundesverfassungsrecht IV [ 3. Lfg. 2000 ] F-VG § 2 Rz 2; Ruppe, 
Juristische Analyse der Aufgabenfinanzierung, in: Matzner 
( Hrsg ), Öffentliche Aufgaben und Finanzausgleich [ 1977 ] 227 
[ 236 f ] ).

10 Siehe zB VfGH 16.  3.  1988, A 24 / 87, VfSlg 11.663 / 1988; VfGH 
9.  12.  1997, G 17 / 97 ua, VfSlg 15.039 / 1997; VwGH 26.  1.  2000, 
96 / 08 / 0257, VwSlg 15.322 A / 2000.

digkeit ( nicht hingegen die Gesetzgebungshoheit ) als 
maßgeblich erachtet wurde.11

Beginnend mit VfSlg 9.507 / 1982 12 sah sich der Ge-
richtshof jedoch gezwungen, von seiner Vorjudikatur 
» in dieser Allgemeinheit « ausdrücklich abzurücken: 
Da die Kompetenzbestimmungen des B-VG die Voll-
ziehungshoheit ausschließlich zwischen Bund und 
Ländern verteilen, seien diese auch nur geeignet, die 
Kostenau!eilung zwischen Bund einerseits und Län-
dern andererseits zu regeln. Den Gemeinden wird von 
der allgemeinen Kompetenzverteilung hingegen keine 
genuin eigene Vollziehungshoheit zuerkannt.13 Ihre 
Vollziehungsaufgaben leiten sich ausschließlich als 
Teilmengen aus den dem Bund oder den Ländern ver-
fassungsmäßig zugewiesenen Kompetenzen ab.14 Den-
noch räumen ihnen das F-VG eine eigene Ertragshoheit 
und Art 116 Abs 2 B-VG eine eigenständige Haushalts-
führung ein. Als Konsequenz müsse ihnen nach An-
sicht des VfGH aber jedenfalls auch eine eigene Ausga-
benverantwortlichkeit zukommen, weshalb » Aufgaben « 
iSv § 2 F-VG nicht ausschließlich anhand der Kompe-
tenzverteilung des B-VG den einzelnen Gebietskörper-
scha!en zugeordnet werden könnten. Stattdessen soll 
die für die Kostentragung entscheidende Verteilung der 
» Aufgaben « zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 15 

11 So schon im ursprünglichen Erkenntnis zum Konnexitäts-
grundsatz VfGH 23.  2.  1928, A 31 / 27, VfSlg 935 / 1928; später etwa 
VfGH 10.  12.  1953, A 21 / 51, VfSlg 2.604 / 1953; VfGH 15.  3.  1968, 
A 9 / 67, VfSlg 5.681 / 1968; VfGH 16.  12.  1971, A 4 / 70, VfSlg 6.617 / 1971.

12 VfGH 28.  9.  1982, A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982.
13 Wie für einen Bundesstaat typisch, verteilen die Kompetenz-

normen ( zentral die Art 10 bis 15 B-VG ) die staatliche Gesetz-
gebungs- und Vollziehungshoheit nur zwischen dem Ober-
staat ( in Österreich: Bund ) einerseits und den Gliedstaaten 
( in Österreich: Länder ) andererseits ( vgl dazu ganz allgemein 
zB Mayer / Kucsko-Stadlmayer / Stöger, Bundesverfassungsrecht11 
[ 2015 ] Rz 247 ff ).

14 Vgl dazu zB Öhlinger / Eberhard, Verfassungsrecht10 ( 2014 ) 
Rz 540. Diese abgeleiteten Vollziehungsaufgaben besorgen die 
Gemeinden entweder auf Basis der Art 118 Abs 2 und 3 B-VG 
in weisungsfreier Selbstverwaltung unter bloßer Aufsicht 
( Art 119 a B-VG ) des kompetenzrechtlich für die Vollziehung zu-
ständigen Bundes oder Landes ( » eigener Wirkungsbereich « ) 
oder aber aufgrund der gesetzlich normierten Zuständigkeit 
eines Gemeindeorgans als weisungsgebundene Behörde in-
nerhalb der Bundes- oder Landesverwaltung ( Art 119 B-VG, 
» übertragener Wirkungsbereich « ).

15 Da das F-VG hingegen keine eigene Ertragshoheit für die 
( praktisch kaum bedeutenden ) Gemeindeverbände ( Art 116 a 
B-VG ) vorsieht, fallen diese nach ganz hM im Schri!tum auch 
nicht unter den Begriff der » sonstigen Gebietskörperscha!en « 
nach § 2 F-VG. Sie haben daher auch keine eigene, finanzver-
fassungsrechtliche Kostentragungsverpflichtung. Ihre » Aufga-
ben « sind für diese Zwecke daher gedanklich den hinter dem 
Verband stehenden Gemeinden zuzurechnen, welche ihm die 
zu besorgenden Angelegenheiten ursprünglich auch erst über-
tragen haben; siehe Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-
Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) 
F-VG § 2 Rz 7; Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesver-
fassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 6; Wenger / Höss, Ju-
ristische Grundlagen der Verwaltungsorganisation und Auf-
gabenverteilung, in: Matzner ( Hrsg ), Öffentliche Aufgaben 
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nur » unter Berücksichtigung aller Rechtsvorschri!en 
möglich [ sein ], aus denen sich die Zuständigkeit einer 
bestimmten Gebietskörperscha! zu deren › Besorgung ‹ 
jeweils ergibt «.16

Auf Basis dieser Überlegungen gelangte der VfGH 
zu dem Schluss, dass jedenfalls die nach Art 118 Abs 2 
und 3 B-VG in Selbstverwaltung zu besorgenden Voll-
zugsagenden des » eigenen Wirkungsbereichs « als » Auf-
gaben « der Gemeinden iSd § 2 F-VG zu beurteilen sind 
und deren Kosten finanzverfassungsrechtlich daher 
gänzlich zu Lasten der jeweiligen Gemeinde gingen.17 
Über diesen Aspekt hinaus stellte der VfGH jedoch an-
hand seiner Ausführungen zum » übertragenen Wir-
kungsbereich « der Gemeinden ganz entscheidend die 
Weichen für Fragen der Kostentragung in allen Fäl-
len mittelbarer Verwaltung: Damit eine Gebietskör-
perscha! finanzverfassungsrechtlich in » Besorgung 
ihrer Aufgaben « tätig wird, sei nämlich nicht notwen-
dig, dass die Vollziehung der betroffenen Materie zur 
Gänze auch in der Disposition der jeweiligen Gebiets-
körperscha! liege. Stattdessen genüge, dass eine Ge-
bietskörperscha! rechtlich dazu verpflichtet werde, 
ihre Organisation für den Vollziehungsbereich und un-
ter Weisungsgewalt einer anderen Gebietskörperscha! 
bereitzustellen, wie dies für Fälle mittelbarer Vollzie-
hung typisch ist. Die grundsätzliche ( innere ) Schaffung 
und Einsatzbereitscha! dieser Organisation liege näm-
lich prinzipiell sehr wohl im selbständigen und ein-
flussfreien Tätigkeitsbereich einer Gebietskörperscha!. 
Somit sei die Pflicht zur Bereitstellung dieser Organi-
sation bereits eine eigene » Aufgabe « der Trägergebiets-
körperscha! nach den Kategorien des § 2 F-VG, womit 
aber zugleich eine entsprechende Kostentragungs-
pflicht verbunden ist.

Aus Sicht des VfGH erschöp! sich diese » Aufgabe « 
jedoch konsequenterweise darin, die handelnden Or-
gane und die für deren Tätigkeit unbedingt notwen-
digen Hilfsmittel bereitzustellen. Der durch das funk-
tionelle Handeln für eine andere Gebietskörperscha! 
entstehende konkrete oder auf einen damit verbunde-
nen bestimmten Zweck ausgerichtete Aufwand sei je-
doch nach wie vor von der Gebietskörperscha! zu tra-
gen, für deren Vollziehungsbereich gehandelt wird. Der 

und Finanzausgleich ( 1977 ) 53 ( 62 ); siehe auch VfGH 5.  3.  1994, 
KR 1 / 93, VfSlg 13.705 / 1994, worin Gemeindeverbände in ande-
rem Zusammenhang als Rechtsträger, die keine Gebietskör-
perscha! darstellen, bezeichnet werden.

16 Siehe VfGH 28.  9.  1982, A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982, in expliziter Ab-
lehnung gegenteiliger Auffassungen im damaligen Schri!tum.

17 VfGH 28.  9.  1982, A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982, führt dazu aus: » Diese 
von der Gemeinde kra! eigenen Rechtes und unter eigener 
Verantwortung zu besorgenden Aufgaben sind in jeder Hin-
sicht › ihre Aufgaben ‹ und daher von ihr nach dem Grundsatz 
des § 2 F-VG 1948 zur Gänze aus eigenen Mitteln zu finanzie-
ren; die Gemeinde tri5 der gesamte daraus entstehende Auf-
wand. «

VfGH gelangt damit – au6auend auf einem Gutachten 
des ständestaatlichen BGH 18 – zu einer nach Aufwands-
arten differenzierenden Kosten-Zweiteilung: 19

 ▷ Jene Gebietskörperscha!, der die handelnden Or-
gane nach organisatorischen Gesichtspunkten zu-
zurechnen sind, hat auch die Kosten für die » Ein-
satzbereitscha! « dieser Organe zu tragen. Darunter 
fallen der gesamte Personalaufwand und der » Amts-
sachaufwand «. Unter Letzterem ist all jener Auf-
wand zu verstehen, der die allgemeinen sachlichen 
Voraussetzungen für das Tätigwerden der Organe 
scha5 und umfasst zB die Kosten für Anschaf-
fung und Betrieb der Amtsräumlichkeiten, die rou-
tinemäßig mit Büro- und Kanzleitätigkeiten ver-
bundenen Ausgaben ( Büromaterial, Druckkosten, 
Post, Telefonie etc ), Dienstreiseaufwendungen,20 
Kundmachungskosten,21 aber auch » besondere « 
Aufwendungen in den einzelnen Zweigen der Fach-
verwaltung, welche überhaupt erst die Basis für ent-

18 » Rechtsgutachten über die Auslegung des § 15, Abs. 1 Abga-
benteilungsgesetz, BGBl. Nr. 62 / 31. Personalaufwand – Sach-
aufwand; Abgrenzung des Sachaufwandes im engeren Sinn 
( Amtssachaufwand ) vom Zweckaufwand; [ … ] «, BGH 9.  11.  1936, 
G 1 / 36, Slg 1.074 A / 1936 ( kundgemacht in BGBl 1937 / 5 ). Der 
BGH teilte die Kosten der öffentlichen Verwaltung in diesem 
Gutachten in » Personalaufwand « und » Sachaufwand «, wobei 
Letzterer in die Unterkategorien » Amtssachaufwand « ( oder 
Sachaufwand ieS ) und » Zweckaufwand « weiter untergliedert 
wurde. Der VfGH hat in seiner Nachkriegsjudikatur zum Fi-
nanzausgleich diese vom BGH entwickelte Terminologie aus-
drücklich übernommen ( siehe VfGH 9.  10.  1952, A 16 / 52, VfSlg 
2.395 / 1952; VfGH 19.  6.  1953, A 41 / 53, VfSlg 2.533 / 1953 ). Auch das 
FAG 1948 ( BGBl 1948 / 46 ) knüp!e an diese Begrifflichkeiten an 
( siehe ErlRV 511 BlgNR 5. GP 8 ). Beginnend mit dem Erkennt-
nis VfGH 19.  6.  1953, A 41 / 53, VfSlg 2.533 / 1953, führt der VfGH 
jedoch eine dritte Untergruppe des Sachaufwands ein ( ohne 
deutlich auf diese Abweichung vom BGH hinzuweisen; siehe 
Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV 
[ 3. Lfg. 2000 ] F-VG § 2 Rz 8 ). Neben dem ( allgemeinen ) » Amts-
sachaufwand « und dem » Zweckaufwand « kennt die verfas-
sungsrichterliche Judikatur seitdem auch den » konkreten 
Sachaufwand « ( siehe zB auch VfGH 19.  6.  1974, A 1 / 74, VfSlg 
7.314 / 1974; VfGH 5.  3.  1998, A 25 / 96, VfSlg 15.111 / 1998; VfGH 
29.  11.  2002, A 9 / 01, VfSlg 16.739 / 2002; VfGH 1.  10.  2003, A 4 / 02, 
VfSlg 16.992 / 2003 ). Diese werden im Folgenden näher ausge-
führt.

19 Siehe VfGH 28.  9.  1982, A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982; zu den Kosten-
arten ausführlich und jeweils mwN Kofler in Kneihs / Lienbacher 
( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. 
Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 8; Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bun-
desverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 7 f; Buchstei-
ner, Die Verpflichtung der Gebietskörperscha!en zur Tragung 
ihres Aufwands ( 1998 ) 31 ff; Wenger / Höss, Juristische Grundla-
gen der Verwaltungsorganisation und Aufgabenverteilung, in: 
Matzner ( Hrsg ), Öffentliche Aufgaben und Finanzausgleich 
( 1977 ) 53 ( 63 f ); Taucher, Hochsicherheitsreisepässe und Kost-
entragung iSd § 2 F-VG, JBl 2006, 545 ( 546 f ).

20 Dazu schon BGH 9.  11.  1936, G 1 / 36, Slg 1.074 A / 1936 ( kundge-
macht in BGBl 1937 / 5 ); später zB VfGH 9.  10.  1952, A 16 / 52, VfSlg 
2.395 / 1952; VfGH 19.  6.  1953, A 41 / 53, VfSlg 2.533 / 1953; VfGH 
15.  3.  1968, A 9 / 67, VfSlg 5.681 / 1968; VfGH 7.  3.  2007, A 4 / 02, VfSlg 
18.090 / 2007.

21 Siehe VfGH 15.  3.  1968, A 9 / 67, VfSlg 5.681 / 1968.
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sprechende Tätigkeiten schaffen, etwa die Anschaf-
fung von Hilfsmitteln für technische Analysen 22 und 
Geräten für Tuberkuloseuntersuchungen 23 oder die 
Kosten für die laufende Tätigkeit von Lebensmittel-
untersuchungsanstalten.24

 ▷ Die andere Gebietskörperscha!, aus deren Vollzie-
hungshoheit die jeweilige Aufgabe stammt und die 
sich funktionell der Organe einer fremden Gebiets-
körperscha! bedient, trägt demgegenüber sämt-
liche » Zweckaufwendungen « und den » konkreten 
Sachaufwand «. Zweckaufwendungen sind dabei 
nach der ursprünglichen Begriffsbildung durch den 
BGH jene Aufwendungen » die unmittelbar für den 
Zweck gemacht werden, den zu verfolgen oder zu 
fördern sich das Gemeinwesen zur Aufgabe gestellt 
hat, im Gegensatz zu den Ausgaben, die im Schoß 
der Behörde für diese oder für die bei ihr tätigen 
Personen erwachsen und daher nur mittelbar ei-
nem solchen Zweck dienstbar sind «. Das sind etwa 
» Auslagen zur Herstellung und Erhaltung von Ein-
richtungen anstaltlichen oder anstaltsähnlichen 
Charakters, wie es etwa Krankenhäuser, Wasser-
bauten, Straßen sind «, aber auch Beihilfen.25 Der 
vom VfGH ( in Abweichung vom BGH ) entwickelte 
konkrete Sachaufwand 26 als zweite genannte Kate-
gorie umfasst jene Aufwendungen, die unmittelbar 
durch behördliche Tätigkeit in einem konkreten 
Verwaltungsverfahren ausgelöst werden. Beispiele 
aus der bisherigen Judikatur des VfGH für derart 
konkreten Sachaufwand bilden Kosten für Impf-
material zur Bekämpfung von Tierseuchen,27 für 
nur in bestimmten Verfahren durchzuführende 
Spezialuntersuchungen,28 Zeugen-, Sachverständi-
gen- und Dolmetschergebühren in Verfahren vor 
den ( ehemaligen ) UVS,29 Begutachtungskosten von 
Lebensmittelmitteluntersuchungsanstalten in kon-
kreten Strafverfahren,30 Einsatzkosten ( einschließ-
lich Verpflegung und Ersatz von Schäden ) der Feu-
erwehr bei Bekämpfung von Waldbränden 31 oder 
die Kosten für die Kennzeichnung von Geboten und 

22 Siehe schon die Nachweise in FN 20.
23 Siehe VfGH 11.  3.  1967, A 8 / 66, VfSlg 5.485 / 1967.
24 Siehe VfGH 7.  3.  2007, A 4 / 02, VfSlg 18.090 / 2007.
25 Siehe BGH 9.  11.  1936, G 1 / 36, Slg 1.074 A / 1936 ( kundgemacht in 

BGBl 1937 / 5 ); daran anknüpfend zB VfGH 9.  10.  1952, A 16 / 52, 
VfSlg 2.395 / 1952; VfGH 19.  6.  1953, A 41 / 53, VfSlg 2.533 / 1953; VfGH 
11.  3.  1967, A 8 / 66, VfSlg 5.485 / 1967; VfGH 16.  12.  1971, A 4 / 70, 
VfSlg 6.617 / 1971; VfGH 19.  6.  1974, A 1 / 74, VfSlg 7.314 / 1974; VfGH 
5.  3.  1998, A 25 / 96, VfSlg 15.111 / 1998.

26 Dazu bereits FN 18.
27 Siehe VfGH 19.  6.  1974, A 1 / 74, VfSlg 7.314 / 1974.
28 Siehe VfGH 5.  3.  1998, A 25 / 96, VfSlg 15.111 / 1998.
29 Siehe VfGH 29.  11.  2002, A 9 / 01, VfSlg 16.739 / 2002.
30 Siehe VfGH 1.  10.  2003, A 4 / 02, VfSlg 16.992 / 2003, VfGH 7.  3.  2007, 

A 4 / 02, VfSlg 18.090 / 2007, und VfGH 19.  6.  2008, A 4 / 02, VfSlg 
18.481 / 2008.

31 Siehe VfGH 30.  6.  2011, G 56 / 10, VfSlg 19.446 / 2011.

Verboten im Schiffs- oder Straßenverkehr ( auch in 
Form einer elektronischen Verkehrsbeeinflussungs-
anlage ).32

 ▷ Vermögensrechtliche Nachteile außerhalb dieser 
Kategorien ( beispielsweise der im zivilen Schaden-
ersatzrecht teilweise ersatzfähige » entgangene Ge-
winn « ) wurden hingegen bislang nicht als finanz-
verfassungsrechtlicher » Aufwand « iSd § 2 F-VG 
betrachtet.

Diese zunächst für den übertragenen Wirkungsbereich 
der Gemeinden 33 entwickelte Judikaturlinie wurde vom 
VfGH in weiterer Folge fortgeführt 34 und explizit auch 
auf andere Fälle mittelbarer Verwaltung ausgedehnt.35 

32 Siehe VfGH 15.  3.  1968, A 9 / 67, VfSlg 5.681 / 1968; VfGH 3.  12.  2014, 
A 12 / 2013, VfSlg 19.925 / 2014.

33 Dem diese Judikatur einleitenden Erkenntnis VfGH 28.  9.  1982, 
A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982, lag dabei aber – obwohl der VfGH 
seine Ausführungen wohl bewusst sehr allgemein und breit 
anwendbar formuliert hat – kein typischer und alle Gemein-
den gleichermaßen treffender Fall des » übertragenen Wir-
kungsbereichs « zugrunde. Klagende Partei war die Gemeinde 
Krems, welcher als Statutarstadt nach Art 116 Abs 3 B-VG ne-
ben den Aufgaben der Gemeindeverwaltung auch jene der 
Bezirksverwaltung obliegen; die der Klage zugrundeliegen-
den Vollziehungsaufgaben aus der Sicherheitsverwaltung des 
Bundes resultierten aus der Stellung der Gemeindebehörden 
als zugleich Bezirksverwaltungsbehörden. Obwohl die Be-
zirksverwaltungsbehörden nach organisatorischen Grundsät-
zen als Landesbehörden anzusehen sind, stellt ihre teilweise 
Heranziehung in der Sicherheitsverwaltung des Bundes un-
ter Weisungsbindung an unmittelbare Bundesbehörden eine 
» besondere Organisationsform « der Bundesverwaltung und 
keinen regulären Fall » mittelbarer Bundesverwaltung « nach 
der Terminologie des Art 102 B-VG dar ( vgl zur systematisch 
selben Ausgangssituation nach heutigem Stand des B-VG 
Mayer / Kucsko-Stadlmayer / Stöger, Bundesverfassungsrecht11 
[ 2015 ] Rz 709 ). Mit diesen Fragen befasste sich der VfGH aber 
im Detail nicht ausdrücklich; er erachtete die letztliche Zu-
ständigkeit von Gemeindeorganen für die Vollziehung des 
Bundes im Ergebnis schlicht als Fall des übertragenen Wir-
kungsbereichs der Gemeinde im Dienste der Bundesverwal-
tung. Am Ergebnis dür!en diese organisatorischen Hinter-
gründe freilich nichts ändern.

34 Siehe zB VfGH 16.  3.  1988, A 24 / 87, VfSlg 11.663 / 1988; VfGH 
15.  12.  1988, A 10 / 88, VfSlg 11.939 / 1988; VfGH 20.  6.  1995, A 7 / 94, 
VfSlg 14.168 / 1995; VfGH 5.  10.  2006, A 23 / 05, VfSlg 17.958 / 2006; 
VfGH 3.  12.  2014, A 12 / 2013, VfSlg 19.925 / 2014.

35 So etwa VfGH 5.  3.  1998, A 25 / 96, VfSlg 15.111 / 1998, VfGH 
1.  10.  2003, A 4 / 02, VfSlg 16.992 / 2003, VfGH 7.  3.  2007, A 4 / 02, VfSlg 
18.090 / 2007, VfGH 19.  6.  2008, A 4 / 02, VfSlg 18.481 / 2008, und 
VfGH 30.  6.  2011, G 56 / 10, VfSlg 19.446 / 2011 ( mittelbare Bundes-
verwaltung ); VfGH 29.  11.  2002, A 9 / 01, VfSlg 16.739 / 2002 ( wei-
sungsfreies Landesorgan in Bundesangelegenheiten ); VfGH 
26.  2.  2004, A 1 / 03, VfSlg 17.138 / 2004 ( mittelbare Landesverwal-
tung durch Bundesbehörden ); VfGH 15.  12.  1988, A 10 / 88, VfSlg 
11.939 / 1988 ( Amtsvormundscha! der Bezirksverwaltungsbehör-
den kra! vom Bund geschaffenen Zivilrechts ); VfGH 20.  6.  1995, 
A 7 / 94, VfSlg 14.168 / 1995 ( Handeln einer Statutarstadt im Man-
dat des Landeshauptmanns ). Keinen Fall der mittelbaren Ver-
waltung idS dür!e jedoch die Übertragung einzelner Angele-
genheiten aus dem eigenen Wirkungsbereich einer Gemeinde 
auf eine staatliche Behörde durch Antrag der Gemeinde nach 
Art 118 Abs 7 B-VG darstellen ( dazu etwa Mayer / Kucsko-Stadl-
mayer / Stöger, Bundesverfassungsrecht11 [ 2015 ] Rz 883 f ). Dabei 
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Die dementsprechenden Entscheidungen differenzier-
ten hinsichtlich der finanzverfassungsrechtlichen Aus-
wirkungen dabei nicht nach der Frage, auf welcher 
rechtlichen Basis die Zuständigkeit der handelnden 
Gebietskörperscha! letztlich bestand. So wandte der 
VfGH die von ihm entwickelten Grundsätze etwa auch 
auf Mandate, bei denen eine Gebietskörperscha! im 
Namen einer anderen handelt,36 oder die Zuständigkeit 
zur ( in Privatwirtscha! zu besorgenden ) Amtsvormund-
scha! in der Jugendwohlfahrt kra! zivilrechtlicher Nor-
men 37 an. Entscheidendes Element ist ganz generell die 
rechtliche Pflicht, für eine andere Gebietskörperscha! 
tätig zu werden und dafür eine entsprechende Orga-
nisation zu schaffen. Damit besteht entsprechend der 
VfGH-Judikatur aus finanzverfassungsrechtlicher Sicht 
die » Aufgabe « zur Bereitstellung der personellen und 
sachlichen Grundausstattung ( Personalaufwand und 
Amtssachaufwand ). Die speziell in Erfüllung konkre-
ter Aufgaben anfallenden Kosten ( Zweckaufwand und 
konkreter Sachaufwand ) gehen nach diesem Konzept 
jedoch stets zu Lasten jener Gebietskörperscha!, wel-
che die entsprechenden staatsrechtlichen Aufgaben 
funktionell zu besorgen hat ( also der Gemeinde im ei-
genen Wirkungsbereich oder der Länder und des Bun-
des in den verbleibenden Agenden entsprechend ihrer 
Vollziehungskompetenzen ).38 Letztere Kosten sind der 
handelnden Gebietskörperscha! gegebenenfalls zu er-
setzen.39

Diese prinzipiell auf alle Fälle funktionellen Han-
delns einer Gebietskörperscha! für eine andere an-
wendbaren Aussagen des VfGH entsprechen dem, was 
schon § 1 FAG 1948 als Kostentragung in der mittelba-
ren Bundesverwaltung nach Art 102 B-VG vorsah. Diese 
Bestimmung trug den Ländern auf, den gesamten Per-

kommt es zum völligen Erlöschen der Zuständigkeit der Ge-
meinde und dem Übergang der Verantwortung auf eine andere 
Gebietskörperscha!, womit nach hM im Schri!tum auch sämt-
liche Kostenpflichten auf Letztere übergehen müssten; vgl Kof-
ler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar Bun-
desverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 20 mwN; Ruppe 
in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 
2000 ) F-VG § 2 Rz 18.

36 Siehe VfGH 20.  6.  1995, A 7 / 94, VfSlg 14.168 / 1995.
37 Siehe VfGH 15.  12.  1988, A 10 / 88, VfSlg 11.939 / 1988.
38 Ruppe spricht davon, dass die Judikatur nach VfGH 28.  9.  1982, 

A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982, dem Gedanken einer » Kostentragung 
nach dem Veranlassungsprinzip « folgt: Jede Gebietskörper-
scha! trägt grundsätzlich die Kosten für die ihr organisato-
risch zugehörigen Verwaltungseinheiten. Wenn Kosten aber 
alleine durch das konkrete Einschreiten für eine andere Ge-
bietskörperscha! veranlasst werden ( was auf den konkreten 
Sachaufwand und den Zweckaufwand iSd VfGH-Terminologie 
zutri5 ), so hat diese sie auch zu tragen bzw Ersatz zu leisten. 
Siehe Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 13.

39 Dabei sind ( auf gesetzlicher Basis ) auch Formen pauschaler 
Kostenabgeltung zulässig und ausreichend, sofern die tatsäch-
lichen Kosten in der Pauschale Deckung finden; siehe VfGH 
5.  10.  2006, A 23 / 05, VfSlg 17.958 / 2006.

sonal- und Sachaufwand ( in § 1 lit c FAG 1948 als » ge-
samter Amtssachaufwand einschließlich Reisekosten « 
definiert ) ihres Tätigwerdens für den Bund zu tragen. 
ISd dargestellten Judikatur kommt dieser Norm ( sie ist 
noch heute in vergleichbarer Form in § 1 Abs 1 FAG 2008 
verankert ) im Wesentlichen aber nur noch deklarativer 
und präzisierender Charakter zu, da sich ihre Rechts-
folgen bereits unmittelbar aus § 2 F-VG ergeben.40

Zusammenfassend lässt sich aus der Judikaturlinie 
des VfGH folgende grundsätzliche Vorgangsweise zur 
Klärung der allgemeinen Kostentragung entsprechend 
dem Aufwandsbegriff nach § 2 F-VG ableiten: 

 ▷ Lässt die nach der verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzordnung zur Vollziehung einer Materie beru-
fene Gebietskörperscha! ( also Bund oder Land ) 
eine Angelegenheit durch eigene Organe besorgen, 
so trägt sie auch die gesamten damit verbundenen 
Kosten. 

 ▷ Selbiges gilt, wenn eine Gemeinde im eigenen Wir-
kungsbereich tätig wird ( wobei die Kostentragung 
für diese Agenden zugleich aus der Pflicht des Bun-
des oder Landes ausscheidet ). 

 ▷ Ist per Gesetz jedoch eine andere als die mit Vollzie-
hungskompetenz ausgestattete Gebietskörperscha! 
verpflichtet, mit ihren Organen tätig zu werden ( wie 
dies in allen Fällen » mittelbarer Verwaltung « oder 
auch im übertragenen Wirkungsbereich der Ge-
meinden typisch ist ), ist diese Gebietskörperscha! 
auch zur Tragung der Kosten für die grundlegende 
Einsatzbereitscha! dieser Organe für die konkre-
ten Verwaltungszwecke zuständig. Das umfasst den 
gesamten Personalaufwand und den sogenannten 
Amtssachaufwand. Zur Tragung der abgrenzbaren 
Kosten konkreter Verfahren ( sogenannten konkre-
ten Sachaufwands ) oder Kosten, die unmittelbar 
zur Erreichung des gewünschten Zweckes führen 
( sogenannten Zweckaufwands, wie Förderaufwen-
dungen oder Aufwendungen für die Errichtung von 
den Aufgaben der anderen Körperscha! unmittel-
bar dienender Infrastruktur ), bleibt jedoch stets die 
» ursprüngliche « Gebietskörperscha! verpflichtet. 

 ▷ Das Ausmaß der jeweiligen Kostenpflichten ist da-
bei anhand aller Rechtsvorschri!en, aus denen sich 
die Zuständigkeit einer Gebietskörperscha! zur Be-
sorgung einer Aufgabe ergibt, zu ermitteln.

40 So explizit VfGH 28.  9.  1982, A 3 / 81, VfSlg 9.507 / 1982. Zuvor war 
in § 1 FAG 1948 ( und den vergleichbaren Folgebestimmungen ) 
noch eine abweichende Kostentragungsregelung iSd § 2 F-VG 
gesehen worden; so etwa auch VfGH 19.  6.  1953, A 41 / 53, VfSlg 
2.533 / 1953. Siehe zur gesamten Problematik auch mit umfas-
senden Nachweisen aus dem Schri!tum Kofler in Kneihs / Li-
enbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfas-
sungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 13; dazu auch Ruppe in 
Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 
2000 ) F-VG § 2 Rz 13.
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III.  Kostentragung in der Privatwirt-
scha"sverwaltung und bei frei-
willig übernommenen Aufgaben

Viele der bisherigen Ausführungen zum Begriff der kos-
tenschaffenden » Aufgaben « der Gebietskörperscha!en 
( etwa die Frage nach Vollziehungskompetenzen und 
Behördenzuständigkeiten ) entstammen konzeptionell 
dem typischen Bereich der hoheitlichen Verwaltung. 
Sie gelten jedoch ebenso im Bereich der sogenannten 
Privatwirtscha!sverwaltung, welcher alle Handlungen 
umfasst, bei denen sich die Gebietskörperscha!en als 
Privatrechtsträger ( Art 17 B-VG für Bund und Länder, 
Art 116 Abs 2 B-VG für die Gemeinden ) nicht-hoheitli-
cher Mittel bedienen.

Der kompetenzrechtlich zuständigen Gesetzgebung 
steht innerhalb gewisser Grenzen ( etwa rechtsstaat-
licher Prinzipien ) grundsätzlich frei, ob sie zur Erfül-
lung einer staatlichen Aufgabe hoheitliche oder privat-
rechtliche Mittel vorsieht ( innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens besteht das » Wahlrecht « zwischen beiden 
Formen teilweise auch für die handelnde Verwaltungs-
behörde selbst ).41 § 2 F-VG kennt jedoch nur den dies-
bezüglich neutralen Begriff der » Aufgabe «. Daraus wird 
abgeleitet, dass er sich auf hoheitliche und privatwirt-
scha!liche Aufgaben gleichermaßen bezieht, sodass 
sich die grundsätzliche Kostentragung auch hier nach 
den schon oben dargestellten, allgemeinen Grundsät-
zen der Finanzverfassung ( Konnexitätsprinzip ) ergibt.42 
Der VfGH hat dazu ausgeführt, dass zu den » Aufgaben « 
iSd § 2 F-VG jedenfalls » auch jene privatwirtscha!-
lichen Verwaltungshandlungen gehören, mit denen 
ein im öffentlichen Interesse gelegener Zweck verfolgt 
werden soll «.43 Mangels finanzverfassungsrechtlicher 
Unterscheidung zwischen hoheitlichem und nicht-
hoheitlichem Handeln erübrigen sich auch etwaige Ab-

41 Vgl zur grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Lage diesbe-
züglich Berka, Verfassungsrecht5 ( 2014 ) Rz 657 ff; Mayer / Kucsko-
Stadlmayer / Stöger, Bundesverfassungsrecht11 ( 2015 ) Rz 560 ff; 
Öhlinger / Eberhard, Verfassungsrecht10 ( 2014 ) Rz 238.

42 Siehe zB VfGH 26.  6.  1956, B 10 / 56, VfSlg 3.033 / 1956; VfGH 
14.  3.  1961, B 52 / 60, VfSlg 3.919 / 1961; VfGH 18.  11.  1961, B 165 / 66 
und 166 / 66, VfSlg 4.072 / 1961; VfGH 28.  9.  1982, A 3 / 81, VfSlg 
9.507 / 1982; VfGH 15.  12.  1988, A 10 / 88, VfSlg 11.939 / 1988; VfGH 
9.  12.  1997, G 17 / 97 ua, VfSlg 15.039 / 1997. Dazu in der Literatur 
Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar 
Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 10; Ruppe in 
Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 
2000 ) F-VG § 2 Rz 19; Buchsteiner, Die Verpflichtung der Ge-
bietskörperscha!en zur Tragung ihres Aufwands ( 1998 ) 26 f; 
Hengstschläger / Janko, Der Finanzausgleich im Bundesstaat, in: 
Schambeck ( Hrsg ), Bundesstaat und Bundesrat in Österreich 
( 1997 ) 181 ( 191 ); Wenger / Höss, Juristische Grundlagen der Ver-
waltungsorganisation und Aufgabenverteilung, in: Matzner 
( Hrsg ), Öffentliche Aufgaben und Finanzausgleich ( 1977 ) 53 
( 58 ff ).

43 Siehe VfGH 15.  12.  1988, A 10 / 88, VfSlg 11.939 / 1988.

grenzungsfragen, welche sich daraus ergeben könnten, 
dass auch zahlreiche Vorleistungen für hoheitliches 
Handeln der Gebietskörperscha!en mit gewöhnlichen 
privatrechtlichen Mitteln besorgt werden.44

Die Privatwirtscha!sverwaltung einer Gebietskör-
perscha! kann aber auch über die Erfüllung der ihr 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben hinausgehen. Da 
Bund, Länder und Gemeinden von Art 17 bzw Art 116 
Abs 2 B-VG mit umfassender Privatrechtsfähigkeit aus-
gestattet werden, sind sie in ihrem nicht-hoheitlichen 
Handeln auch nicht durch die bundesstaatliche Kom-
petenzverteilung eingeschränkt. Das gewährt den ein-
zelnen Gebietskörperscha!en nicht nur einen von 
dieser und den von ihr verteilten » Aufgaben « nicht be-
rührten, autonomen Spielraum für wirtscha!liche Ent-
scheidungen, sondern ermöglicht ihnen dadurch zu-
gleich, sich nach eigenem Ermessen vertraglich oder 
als gesetzgebende Körperscha! in Form sogenannter 
( rein die eigene Privatwirtscha!sverwaltung betreffen-
der ) » Selbstbindungsgesetze « eigene Pflichten zu schaf-
fen.45 Mangels Anknüpfung an die Kompetenzordnung 
oder daraus abgeleiteter behördlicher Zuständigkeiten 
läu! aber hier der aus dem Bundesstaatlichkeitsprin-
zip der Verfassung abgeleitete Konnexitätsgrundsatz 
faktisch weitgehend ins Leere.46 Der VfGH geht jedoch 
davon aus, dass auch in diesem Bereich der in Privat-
wirtscha!sverwaltung übernommenen » freiwilligen 
Aufgaben « ( in Abgrenzung zu den gesetzlich vorgese-
henen » Pflichtaufgaben « ) der » Grundsatz der Selbst-
trägerscha! der Kosten « gilt. Eine Gebietskörperscha!, 
die freiwillig die » finanzielle Förderung von im öffent-
lichen Interesse liegenden Vorhaben oder Verhaltens-
weisen übernommen « hat, hat damit eine » Aufgabe « 
begründet und nach dem Grundsatz des § 2 F-VG prin-
zipiell auch selbst die Kosten dafür zu tragen.47

44 Vgl Ermacora, Über die bundesstaatliche Kostentragung ge-
mäß § 2 F-VG ( 1979 ) 19.

45 Vgl Berka, Verfassungsrecht5 ( 2014 ) Rz 396; Mayer / Kucsko-Stadl-
mayer / Stöger, Bundesverfassungsrecht11 ( 2015 ) Rz 292 f; Öhlin-
ger / Eberhard, Verfassungsrecht10 ( 2014 ) Rz 238.

46 Siehe Hengstschläger / Janko, Der Finanzausgleich im Bundes-
staat, in: Schambeck ( Hrsg ), Bundesstaat und Bundesrat in Ös-
terreich ( 1997 ) 181 ( 191 ).

47 Siehe VfGH 16.  6.  1989, A 5 / 88, VfSlg 12.065 / 1989 ( Betrieb einer 
Krankenanstalt ); VfGH 9.  12.  1997, G 17 / 97 ua, VfSlg 15.039 / 1997 
( Förderung des öffentlichen Verkehrs – oberösterreichischer 
Verkehrsverbund ); dazu etwa Kofler in Kneihs / Lienbacher 
( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. 
Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 12; Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), 
Bundesverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 22; Buch-
steiner, Die Verpflichtung der Gebietskörperscha!en zur Tra-
gung ihres Aufwands ( 1998 ) 38 f. Diese Sichtweise sorgt auch 
für ein konsistentes Vorgehen im Bereich der Gemeinden. Der 
Wortlaut des B-VG zählt die Privatwirtscha!sverwaltung der 
Gemeinden nämlich explizit zum eigenen Wirkungsbereich 
derselben ( siehe den Verweis auf Art 116 Abs 2 B-VG in Art 118 
Abs 2 B-VG ). Wie oben bereits dargestellt wurde, geht der VfGH 
davon aus, dass alle Handlungen im eigenen Wirkungsbereich 
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In diesem Bereich ist darüber hinaus möglich, dass 
Gebietskörperscha!en einander auf privatrechtlicher 
Basis begegnen und zur Erfüllung einer im gemein-
scha!lichen Interesse gelegenen Aufgabe vertraglich 
kooperieren, ohne dass für eine der beiden eine ge-
setzliche Pflichtaufgabe vorliegt. Eine solche Zusam-
menarbeit kann sich dabei auch rein » auf die gemein-
scha!liche finanzielle Förderung von im gemeinsamen 
öffentlichen Interesse liegenden Vorhaben oder Verhal-
tensweisen « reduzieren. Wird dabei zugleich kooperativ 
ein Finanzierungsschlüssel festgelegt, so ist diese Rege-
lung für den VfGH unmittelbar im Lichte des Aufgaben-
begriffs des § 2 F-VG zu verstehen: Die vom Schlüssel 
vorgesehene Lastenverteilung gebe Aufschluss darü-
ber, in welchem Ausmaß die beteiligten Gebietskör-
perscha!en die gemeinsam angegangene » Aufgabe « 
jeweils als » die ihre « betrachten. Er entspricht somit 
zugleich unmittelbar dem Prinzip der eigenen Kosten-
tragung als Grundregel des § 2 F-VG.48

Eine Besonderheit im Bereich der Privatwirtscha!s-
verwaltung ergibt sich schließlich aus der Bestimmung 
zur sogenannten » Au!ragsverwaltung « in Art 104 Abs 2 
B-VG. Die Bundesminister können die ihnen oblie-
gende Verwaltung des Bundesvermögens nach dieser 
Norm auf die Landeshauptleute und die ihnen unter-
stellten Landesbehörden übertragen. Nach dem Wort-
laut kann dafür » in besonderen Ausnahmefällen « ein 
Kostenersatz nach bundesgesetzlichen Bestimmungen 
geleistet werden. Daraus wird eine grundsätzliche Kos-
tentragungspflicht der Länder in diesem Bereich ab-
geleitet.49 Im Lichte der oben dargestellten VfGH-Judi-
katur ist diese Regelung als von § 2 F-VG abweichende 
Spezialnorm zu sehen, da in Fällen » mittelbarer Ver-
waltung « wie dem dabei vorliegenden eigentlich der 
Bund als » verursachende « Körperscha! zumindest den 
konkreten Sachaufwand und Zweckaufwand zu tragen 
hätte. Diese Überlegungen sind im Ergebnis aber weit-
gehend akademischer Natur, da sich erstens in § 1 Abs 2 

der Gemeinde finanzverfassungsrechtlich auch als deren Auf-
gabe zu betrachten und damit zur Gänze von ihr zu finanzie-
ren sind. Eine Unterscheidung zwischen » hoheitlichem « und 
» privatem « eigenen Wirkungsbereich nahm der VfGH nicht an, 
insofern wäre auch eine verschiedenartige Kostentragung in 
beiden Bereichen nicht konsequent.

48 Siehe VfGH 9.  12.  1997, G 17 / 97 ua, VfSlg 15.039 / 1997; dazu Kof-
ler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommentar Bun-
desverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 21; Ruppe in Kori-
nek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) 
F-VG § 2 Rz 23.

49 Strittig ist allerdings, ob sich diese Kostentragungspflicht 
des beau!ragten Landes auf sämtliche Aufwendungen be-
zieht oder stattdessen der mit diesen Tätigkeiten verbundene 
Zweckaufwand nicht auf Basis des Wortlauts ( » bei Besorgung 
solcher Geschä!e « ) und historischer Auslegung schon von Ver-
fassungs wegen stets den Bund tri5; vgl zur Diskussion umfas-
send Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäffer-Kommen-
tar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 Rz 15.

FAG 2008 ( wie schon in früheren Fassungen des FAG ) 
eine Regelung diesbezüglich findet 50 und zweitens 
Fälle der Au!ragsverwaltung selten geworden sind.51 
Der Bund bedient sich in derartigen Fällen mittlerweile 
eher ausgegliederten Privatrechtsträgern ( zB BIG, ASFI-
NAG ), für welche er schon nach den eben dargestellten, 
allgemeinen Grundsätzen der Privatwirtscha!sverwal-
tung auch die Kosten zu tragen hat.52

Im Bereich der nicht-hoheitlichen Privatwirtscha!s-
verwaltung ist aufgrund der Kompetenzneutralität 
schließlich auch noch denkbar, dass eine Gebietskör-
perscha! verfassungsrechtlich zulässig Maßnahmen 
setzt, welche vom öffentlichen Recht ( durch Vollzie-
hungshoheit, Selbstverwaltung oder gesetzliche Zu-
ständigkeit ) eigentlich als finanzverfassungsrechtli-
che Pflichtaufgabe einer anderen eingerichtet werden. 
In solchen Konstellationen stellt sich die Frage, ob die 
handelnde Gebietskörperscha! – entgegen dem darge-
stellten Grundsatz der Selbstträgerscha! der Kosten 
bei » freiwilligen Aufgaben « – einen Ersatzanspruch ge-
gen die öffentlich-rechtlich zur Erfüllung der Aufgabe 
berufene Gebietskörperscha! geltend machen kann. 
Dabei kommt insbesondere ein Rückgriff auf die Prin-
zipien des zivilrechtlichen Bereicherungsrechts in Be-
tracht.

Der VfGH vertritt nämlich seit längerem, dass sich 
daraus – besonders aus § 1042 ABGB 53 – ein allgemei-
ner Rechtsgrundsatz ableiten lässt, der für die gesamte 
Rechtsordnung, also auch für öffentlich-rechtliche Ver-
hältnisse, von Relevanz ist.54 § 1042 ABGB lautet:

50 Die Diskussion dreht sich daher in diesem Bereich letztlich 
um die Frage, inwieweit § 1 Abs 2 FAG 2008 und vergleichbare 
Regelungen eine von den Kostentragungs-Grundsätzen des 
§ 2 F-VG und Art 104 Abs 2 B-VG abweichende Rechtsfolge an-
ordnen oder ihnen umgekehrt bloß deklarativer Charakter zu-
kommt.

51 Siehe dazu etwa die Gesetzesmaterialien zum FAG 2005 ( ErlRV 
702 BlgNR 22. GP 4 ) und FAG 2008 ( ErlRV 289 BlgNR 23. GP 8 ).

52 Vgl zum Ganzen Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesver-
fassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 20.

53 Entsprechende Klagebegehren werden teils auch auf ver-
wandte zivilrechtliche Institutionen, wie die » Geschä!sfüh-
rung ohne Au!rag « nach §§ 1035 f ABGB gestützt ( so etwa in 
VfGH 10.  3.  2011, A 4 / 09, VfSlg 19.354 / 2011 ). Im Vordergrund 
der dazu bisher ergangenen VfGH-Judikatur scheinen je-
doch ohnedies eher die Grundwertungen dieser Vorschri!en 
und weniger die zu ihnen entwickelte gesamte zivilrechtliche 
Dogmatik zu stehen ( so ist in der zivilrechtlichen Lehre und 
Judikatur etwa umstritten, ob § 1042 ABGB in zweipersonalen 
Konstellationen überhaupt angewendet werden kann ); siehe 
zur zivilrechtlichen Seite dieser Vorschri! grundlegend Wel-
ser / Zöchling-Jud, Bürgerliches Recht II14 ( 2015 ) Rz 1742 ff; zur 
Anwendung des zivilen Bereicherungsrechts im öffentlichen 
Recht Rummel in Rummel ( Hrsg ), ABGB3 ( 2002 ) ABGB Vor § 1431 
Rz 28 f; Lurger in Kletečka / Schauer ( Hrsg ), ABGB-ON1.02 ( Stand 
1.  2.  2014 ) ABGB Vor §§ 1431–1437 Rz 17.

54 Siehe zB VfGH 19.  6.  1958, A 3 / 58 VfSlg 3.345 / 1958; VfGH 
28.  11.  1977, A 2 / 75 VfSlg 8.178 / 1977; VfGH 24.  6.  1986, A 16 / 85, 
VfSlg 10.933 / 1986; VfGH 10.  3.  2011, A 4 / 09, VfSlg 19.354 / 2011; 
VfGH 18.  6.  2015, A 15 / 2013.
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» § 1042. Wer für einen Andern einen Aufwand macht, 

den dieser nach dem Gesetze selbst hätte machen 

müssen, hat das Recht, den Ersatz zu fordern. «

Die Bedeutung dieses vom Wortlaut her sehr weitrei-
chenden Ersatzanspruchs muss angesichts der späte-
ren Judikatur des VfGH im Verhältnis zwischen den von 
der Finanzverfassung angesprochenen Gebietskörper-
scha!en aber wohl sehr eingeschränkt gesehen werden. 
Das ursprünglich in diese Richtung gehende Erkenntnis 
betraf die Mitwirkung von Landesorganen ( Amtsärzte 
eines Landes ) an der unmittelbaren Bundesverwaltung 
( Stellung der Wehrpflichtigen für das Bundesheer ). Der 
VfGH erkannte dabei keine hinreichende gesetzliche 
Grundlage für eine Pflicht der Länder, » ihre « Amtsärzte 
zur Verfügung zu stellen. Die somit » freiwillige « Bereit-
stellung der Amtsärzte habe dem Bund die ansonsten 
gesetzlich erforderliche und nach § 2 F-VG in der un-
mittelbaren Bundesverwaltung auch von ihm zu finan-
zierende Herbeiziehung von Ärzten auf privatrechtli-
cher Basis erspart. Daher hatte der Bund dem Land auf 
Basis der Wertungen des § 1042 ABGB die Kosten zu er-
setzen.55 Als Hintergrund dieses Erkenntnisses muss 
aber ergänzt werden, dass die verfassungsrechtliche 
Zuständigkeit des Bundes für das Heer ( Art 10 Abs 1 Z 15 
B-VG ), die Besorgung dieser Angelegenheit in unmittel-
barer Bundesverwaltung ( Art 102 Abs 2 B-VG ) und die 
gesetzliche Pflicht zur Durchführung von Stellungen in 
der Verantwortung der » Ergänzungskommandos « des 
Bundesheeres ( §§ 18 ff Wehrgesetz 1955 56 ) und damit 
dessen grundsätzliche Kostentragungspflicht außer 
Frage standen. Lediglich die gesetzliche Mitwirkungs-
verpflichtung der Länder ( Art 81 B-VG iVm § 22 Wehrge-
setz 1955 ) war ihrem Umfang nach unklar.

Der VfGH hat in seiner späteren Judikatur die Be-
deutung der Grundsätze des § 1042 ABGB auch für das 
öffentliche Recht aufrechterhalten. Er lehnte darauf 
gestützte Ansprüche einer Gebietskörperscha! ge-
gen eine andere jedoch stets ab, wenn Letztere nicht 
eine klare gesetzliche Handlungsverpflichtung traf.57 

55 Siehe VfGH 19.  6.  1958, A 3 / 58 VfSlg 3.345 / 1958.
56 BGBl 1955 / 181.
57 Siehe etwa VfGH 28.  11.  1977, A 2 / 75 VfSlg 8.178 / 1977 ( zur Errich-

tung von Straßenbeleuchtung an einer Bundesstraße durch 
eine Gemeinde, nachdem der Bund eine solche im Zuge einer 
Neutrassierung entfernen ließ ); VfGH 16.  3.  1988, A 24 / 87, VfSlg 
11.663 / 1988 ( keine Analogie zum zivilrechtlichen Bereiche-
rungsrecht, welche den Grundregelungen des § 2 F-VG wider-
spricht ); VfGH 10.  3.  2011, A 4 / 09, VfSlg 19.354 / 2011 ( keine Pflicht 
des Bundes zur Suche nach Fliegerbomben-Blindgängern, da-
her kein öffentlich-rechtlicher und – später OGH 17.  10.  2012, 
7 Ob 133 / 12 b, JBl 2013, 37 = RZ 2013, 92 – auch kein zivilrecht-
licher Anspruch auf Kostenersatz ); VfGH 18.  6.  2015, A 15 / 2013 
( keine hoheitliche Verpflichtung zur Kostenbeteiligung an ei-
nem ortsfremden Friedhof, daher kein öffentlich-rechtlicher 
Ersatzanspruch der Betreibergemeinde ).

Die ausführende Körperscha! handelte in derartigen 
Fällen systematisch betrachtet nicht in Erfüllung ei-
ner fremden Pflicht, sondern vielmehr nach eigenem 
Ermessen und im eigenen Interesse. Stattgegeben 
wurde vom VfGH hingegen dem Anspruch einer Pri-
vatperson gegen eine Gebietskörperscha!, welche zur 
Tragung medizinischer Behandlungskosten gesetzlich 
verpflichtet war und dennoch einen Kostenbeitrag ein-
forderte.58

In der jüngeren Judikatur verneinte der VfGH in je-
nen Fällen zwischen Gebietskörperscha!en, in denen 
keine hinreichende gesetzliche Verpflichtung der klags-
weise in Anspruch genommenen zur Erfüllung der frag-
lichen Aufgabe und damit Tragung der Kosten bestand, 
schon seine Zuständigkeit: Eine Klage nach Art 137 B-VG 
setzt einen öffentlich-rechtlichen Anspruch voraus, der 
nicht in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichts-
barkeit oder einer Verwaltungsbehörde fällt. Die öffent-
lich-rechtlichen Finanzbeziehungen der Gebietskör-
perscha!en zueinander seien aber abschließend durch 
die Finanzverfassung und den Finanzausgleich gere-
gelt. Besteht aber nach finanzverfassungsrechtlichen 
Gesichtspunkten gerade keine Kostentragungspflicht 
der beklagten Gebietskörperscha!, dann existiert re-
gelmäßig auch kein öffentlich-rechtlicher Anspruch ge-
gen diese, für die nach Art 137 B-VG der VfGH zuständig 
wäre. Die klagende Gebietskörperscha! könne sich auf 
§ 1042 ABGB oder verwandte Normen demnach nur als 
Trägerin von Privatrechten berufen, womit die Klage zu 
den » bürgerlichen Rechtssachen « nach § 1 JN gehöre 
und in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fal-
le.59 Auch im Wege der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
wird für die klagende Gebietskörperscha! in solchen 
Fällen aber meist wenig zu gewinnen sein: Sollte keine 
gegenteilige privatrechtliche Verpflichtung existieren, 
so lehnt auch der OGH mangels gesetzlicher Verpflich-
tung der beklagten Gebietskörperscha! zur Erfüllung 
einer bestimmten Aufgabe einen Ersatzanspruch nach 
§ 1042 ABGB gegen diese ab.60

Spätestens im Lichte dieser jüngeren Judikatur 
dür!e § 1042 ABGB damit bei Konflikten zwischen Ge-
bietskörperscha!en über finanzverfassungsrechtliche 
Kostentragungsfragen im Ergebnis kaum mehr eigen-

58 Siehe VfGH 24.  6.  1986, A 16 / 85, VfSlg 10.933 / 1986.
59 Siehe vor allem VfGH 10.  3.  2011, A 4 / 09, VfSlg 19.354 / 2011 ( keine 

Zuständigkeit des VfGH ) und daran anschließend VfGH 
30.  6.  2012, KI-1 / 09, VfSlg 19.668 / 2012 ( Zuständigkeit des OGH 
und Au8ebung des Beschlusses OGH 5.  11.  2008, 7 Ob 110 / 08 i, 
ÖJZ 2009, 382 = RZ 2009, 140, mit welchem sich dieser für unzu-
ständig erklärt hatte ); siehe aber VfGH 18.  6.  2015, A 15 / 2013.

60 Siehe OGH 17.  10.  2012, 7 Ob 133 / 12 b, JBl 2013, 37 = RZ 2013, 92; 
diese Entscheidung erging nach Au8ebung des zurückwei-
senden Beschlusses OGH 5.  11.  2008, 7 Ob 110 / 08 i, ÖJZ 2009, 
382 = RZ 2009, 140, und Zuständigerklärung durch den VfGH 
( 30.  6.  2012, KI-1 / 09, VfSlg 19.668 / 2012 ).
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ständige Bedeutung zukommen. Im Bereich der gesetz-
lich verteilten Pflichtaufgaben ergeben sich die jewei-
ligen Kostentragungspflichten ( bzw Ersatzpflichten ) 
schon aus dem seit VfSlg 9.507 / 1982 61 dogmatisch ge-
festigten Aufgabenbegriff des § 2 F-VG. Wenn aber ge-
rade keine Pflichtaufgabe einer anderen Gebietskörper-
scha! besteht, so gilt die Selbstträgerscha! der Kosten 
durch die in Privatwirtscha!sverwaltung tätige ( und 
insoweit eine freiwillige Aufgabe ausführende ) Gebiets-
körperscha!.

Darüberhinausgehende bereicherungsrechtliche 
Ersatzansprüche können nur auf Basis zusätzlicher pri-
vatrechtlicher Verpflichtungen bestehen. Wie schon 
im eigentlichen Sachverhalt des Erkenntnisses VfSlg 
3.345 / 1958 62 wird eine Anwendung der Wertungen des 
§ 1042 ABGB im öffentlich-rechtlichen Bereich nur dann 
möglich sein, wenn eine Gebietskörperscha! bewusst 
auf den Einsatz der zuständigen, eigenen Organe mit 
eigenen Mitteln verzichtet und sich stattdessen frem-
der Ressourcen zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht 
bedient 63 ( wobei freilich gefragt werden könnte, ob dies 
nicht – analog den Fällen, in denen sich ausgegliederte 
Privatrechtsträger der Mithilfe einer fremden Gebiets-
körperscha! bedienen 64 – regelmäßig ohnehin als ver-
tragliche Vereinbarung zu deuten sein wird ). Selbst bei 
Bestehen eines derartigen Anspruchs ist die Höhe eines 
nach § 1042 ABGB gebührenden Kostenersatzes streng 
limitiert: Ein solcher steht höchstens im Umfang der 
tatsächlich bestehenden, fremden Verpflichtung zu. 
Ein über die Erfüllung dieser Verpflichtung hinaus-
reichender Aufwand geht wiederum exklusiv zulasten 
des Handelnden, sodass für eine » Übererfüllung « der 
Pflicht ( wie auch für den Entgang eigener Erträge oder 
die eigene Mühewaltung des Handelnden ) kein Ersatz 
gebührt.65

IV.  Erforderliche Konkretisierung der 
Zuständigkeitsverteilung durch 
einfaches Gesetz

Wie die vorigen Kapitel über die rechtlichen Grund-
lagen der Aufwandsverteilung zwischen den Gebiets-
körperscha!en au6ereitet haben, ist für die letztliche 

61 VfGH 28.  9.  1982 A 3 / 81 VfSlg 9.507 / 1982.
62 VfGH 19.  6.  1958 A 3 / 58, VfSlg 3.345 / 1958.
63 Wobei bei einer Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben mit 

Mitteln der Privatwirtscha!sverwaltung der VfGH nicht für 
etwaige Ersatzansprüche zuständig ist; siehe VfGH 18.  6.  2015, 
A 15 / 2013.

64 Dazu Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 20.

65 Vgl Rummel in Rummel ( Hrsg ), ABGB3 ( 2000 ) ABGB § 1042 Rz 9; 
Lurger in Kletečka / Schauer ( Hrsg ), ABGB-ON1.02 ( Stand 1.  2.  2014 ) 
ABGB § 1042 Rz 9.

Pflicht einer Gebietskörperscha! zur Kostentragung in 
einem bestimmten Bereich der Begriff der » Aufgabe « 
nach § 2 F-VG das entscheidende Element. Der Gebiets-
körperscha!, der eine solche Aufgabe zukommt, fallen 
nach dem Konnexitätsgrundsatz auch die mit der Be-
sorgung dieser Aufgabe verbundenen Kosten zur Last. 
Die bisher dargestellte finanzverfassungsrechtliche 
Sicht geht dabei aber zugleich davon aus, dass die ein-
zelnen Gebietskörperscha!en in Erfüllung von ( gesetz-
lich oder privatrechtlich begründeten ) Pflichten han-
deln, aus denen sich die » Aufgaben « ableiten lassen. 
§ 2 F-VG kennt dabei zwar eine eigene Bedeutung die-
ses Begriffs, setzt aber zugleich das gedanklich vorgela-
gerte Bestehen von rechtlichen Handlungspflichten der 
einzelnen Gebietskörperscha!en bereits voraus und 
begründet keine solchen. Die vorgesehene Au!eilung 
der Kosten ist damit eine rechtliche Folge der Zustän-
digkeitsverteilung zwischen den Gebietskörperschaf-
ten; aus ihr lassen sich aber umgekehrt keine Rück-
schlüsse auf die Verantwortungsbereiche und Pflichten 
der Gebietskörperscha!en ziehen. Daher hat die Ge-
setzgebung auch die Möglichkeit, durch entsprechende 
Verteilung der Vollziehungsaufgaben schon außerhalb 
der Finanzverfassung die spätere Kostentragung zu be-
einflussen.66

Die Kostentragung nach dem Aufgabenbegriff des 
§ 2 F-VG knüp! also an rechtlich bestehende Vollzie-
hungspflichten der Gebietskörperscha!en an. Obwohl 
sich die prinzipielle Gesetzgebungs- und Vollziehungs-
hoheit der einzelnen Gebietskörperscha!en aus der 
Kompetenzverteilung ( und für Zwecke der Finanzver-
fassung auch den Vorschri!en über den eigenen Wir-
kungsbereich der Gemeinden ) der Bundesverfassung 
ergibt, begründet sie alleine noch keine derartigen Voll-
ziehungspflichten. Die Kompetenzordnung ermächtigt 
die jeweilige Gesetzgebung zur Schaffung von Staats-
aufgaben im Rahmen der vorgesehenen Vollziehungs-
hoheiten; sie selbst legt jedoch gerade keine Hand-
lungspflichten der Gebietskörperscha!en fest.67 Die 
Bundesverfassung selbst sieht insgesamt nur wenige 
Pflichtaufgaben des Staates vor, wobei deren Inhalt 
und Bedeutung sowie die Abgrenzung zu rein program-
matischen » Staatszielbestimmungen « ( und wiederum 
deren Bedeutung ) im Detail umstritten sind.68 Die 

66 Vgl Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 2; Ruppe, Juristische Analyse 
der Aufgabenfinanzierung, in: Matzner ( Hrsg ), Öffentliche Auf-
gaben und Finanzausgleich ( 1977 ) 227 ( 236 f ).

67 Siehe Berka, Verfassungsrecht5 ( 2014 ) Rz 220; Hauer, Staats- und 
Verwaltungshandeln4 ( 2014 ) 5 f; Mayer / Kucsko-Stadlmayer / Stö-
ger, Bundesverfassungsrecht11 ( 2015 ) Rz 251.

68 Siehe zB Berka, Verfassungsrecht5 ( 2014 ) Rz 203 ff; Hauer, Staats- 
und Verwaltungshandeln4 ( 2014 ) 5 f; Öhlinger / Eberhard, Verfas-
sungsrecht10 ( 2014 ) Rz 89 ff; Mayer / Kucsko-Stadlmayer / Stöger, 
Bundesverfassungsrecht11 ( 2015 ) Rz 1333.
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tatsächlichen Vollziehungspflichten der Gebietskör-
perscha!en ergeben sich daher vielmehr auf einfach-
gesetzlicher Ebene. Der Umfang der – hoheitlich zuge-
wiesenen – Aufgaben einer Gebietskörperscha! ( auch 
für daran anschließende finanzverfassungsrechtliche 
Folgen ) wird daher regelmäßig anhand des einschlä-
gigen Gesetzesbestandes und dessen Aufgabenvertei-
lung und nicht primär anhand verfassungsrechtlicher 
Kompetenzzuweisungen bestimmt werden müssen. 
Auch bestehende einfachgesetzliche Verpflichtungen 
und Zielbestimmungen werden dabei jedoch eine kon-
textspezifisch enge Lesart verlangen und nicht extensiv 
als generelle Fürsorgepflichten für bestimmte Bereiche 
interpretiert werden können.

Besonders prägnant zeigt dies das 2011 ergan-
gene » Fliegerbomben-Erkenntnis « des VfGH: In VfSlg 
19.354 / 2011 69 begehrte die Stadt Salzburg für die gezielte 
Suche nach Fliegerbombenblindgängern aus dem 
Zweiten Weltkrieg auf ihren Grundstücken im Stadt-
gebiet Kostenersatz vom Bund, da sich dessen Zustän-
digkeit für derart gefährliche waffenartige Kriegsrelikte 
» zweifelsfrei « aus der Vollziehungskompetenz im » Waf-
fen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwesen « 
nach Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG ergebe. Der VfGH hielt dieser 
Ansicht jedoch ausdrücklich Folgendes entgegen:

» Entgegen der Ansicht der klagenden Partei lässt 

sich aus der Kompetenzverteilung des B-VG allein 

aber kein vermögensrechtlicher Anspruch ableiten. 

Denn selbst wenn es zuträfe, dass nach den allge-

meinen Kompetenzbestimmungen der Bund zur Re-

gelung derartiger Angelegenheiten in Gesetzgebung 

und Vollziehung ermächtigt wäre, würde dies nicht 

zwangsläufig dazu führen, dass ihn – ohne von die-

ser Ermächtigung Gebrauch gemacht zu haben – 

schon deshalb eine vermögensrechtliche Verpflich-

tung tri=. «

Der VfGH fuhr stattdessen damit fort, die bestehen-
den einfachgesetzlichen Bestimmungen ( in concretu 
das Besatzungsschädengesetz,70 das Kriegs- und Verfol-
gungssachschädengesetz 71 sowie das Waffengesetz 72 ) 
auf Zuständigkeits- und Kostentragungsregelungen 
zulasten des Bundes zu untersuchen. Diese enthielten 
jedoch keine Pflicht von Bundesorgangen zur aktiven 
Suche nach Fliegerbombenblindgängern,73 weshalb der 

69 VfGH 10.  3.  2011, A 4 / 09, VfSlg 19.354 / 2011.
70 BGBl 1958 / 126.
71 BGBl 1958 / 127 idF BGBl 1959 / 305.
72 BGBl I 2000 / 142 idF BGBl I 2010 / 43.
73 Der VfGH führte dabei noch aus, dass ( der damalige ) § 42 Abs 5 

WaffG eine Pflicht des Bundesministers für Inneres enthielt, 
sprengkrä!ige Kriegsrelikte aus der Zeit vor dem Jahre 1955, 
welche sich in niemandes Obhut befanden, nach ihrer Ent-
deckung zu sichern und zu vernichten. Für den VfGH greife 
diese Bestimmung jedoch gerade erst nach Entdeckung und 

VfGH eine finanzverfassungsrechtliche Ersatzpflicht 
des Bundes und als Folge mangels öffentlich-rechtli-
chen Anspruchs der Stadt Salzburg auch seine Zustän-
digkeit verneinte. Er verwies die Stadt auf ihre Rechts-
stellung als private Grundstückseigentümerin. Der 
OGH lehnte mangels vom VfGH erkannter rechtlicher 
Pflicht des Bundes aber auch privatrechtliche Ansprü-
che der Stadt Salzburg gegen diesen ab.74

Mit diesem Erkenntnis hat der VfGH deutlich klar-
gestellt, dass die verfassungsrechtliche Vollziehungsho-
heit einer Gebietskörperscha! für bestimmte Materien 
nicht unmittelbar dazu führt, dass diese Gebietskör-
perscha! zugleich alle denkbaren, mit dieser Materie 
in Verbindung stehenden Aufwendungen zu tragen hat. 
Entscheidend sind im Ergebnis stattdessen konkrete, 
gesetzliche Pflichten zur Vollziehung von Angelegen-
heiten. Erst aus solchen ergibt sich eine » Aufgabe « iSd 
§ 2 F-VG und damit verbunden eine Kostentragungs-
verpflichtung – eine gänzliche bei Vollziehung durch 
eigene Organe der verfassungsmäßig dazu berufenen 
Gebietskörperscha!, eine wie oben dargestellt 75 zwei-
geteilte bei gesetzlicher Zuständigkeit der Organe einer 
anderen Gebietskörperscha!.

Tätigt eine Gebietskörperscha! Aufwendungen in 
Privatwirtscha!sverwaltung außerhalb ihres eigenen 
Vollziehungsbereichs, so steht ihr ein entsprechender 
Kostenersatz nur zu, wenn dieser Aufwand nach den 
eben dargestellten Prinzipien der Erfüllung der Pflicht-
aufgaben einer anderen Gebietskörperscha! gedient 
hat. Ansonsten ist der entsprechende Aufwand eben ge-
rade zur Erfüllung eigener Pflichtaufgaben oder nach 
eigenem Ermessen in Begründung einer » freiwilligen 
Aufgabe « getätigt worden. In beiden Varianten gelangt 
jedoch das Prinzip der Selbsttragung der Kosten zur An-
wendung, sodass kein Ersatz von anderen Gebietskör-
perscha!en gefordert werden kann. Anderes gilt nur, 
wenn die andere Gebietskörperscha! selbst auf Basis 
vertraglicher Vereinbarungen diese » freiwillige Auf-
gabe « ( zumindest teilweise ) auf sich genommen hat. 
Neben diesen Grundprinzipien besteht innerhalb der 
Schranken des § 2 F-VG auch die Möglichkeit, dass Ge-
setze abweichende Kostentragungsregelungen beinhal-
ten.76

Hinsichtlich der im Zusammenhang mit konkre-
ten Tätigkeiten der Gebietskörperscha!en erwach-
senen Aufwendungen ist daher zunächst zu klären, 

schließe nicht die Pflicht ein, aktiv nach verborgenen Blind-
gängern zu suchen. Dies zeigt, wie eng der VfGH in diesem Fall 
die eventuell zur Kostentragung führende Aufgabe ausgelegt 
hat.

74 Siehe OGH 17.  10.  2012, 7 Ob 133 / 12 b, JBl 2013, 37 = RZ 2013, 92; 
dazu schon oben Kapitel III.

75 Siehe Kapitel II.
76 Dazu ausführlich Kapitel V.
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welche Pflichtaufgaben sich für die einzelnen Gebiets-
körperscha!en in diesem Bereich aus dem geltenden 
Rechtsbestand ergeben und ob darüber hinaus Ausga-
ben getätigt wurden. Daraus resultieren folgende wei-
tere Fragen ( mit ihren jeweiligen Konsequenzen für die 
Kostenträgerscha! ):

 ▷ Im Bereich der ( einfach- ) gesetzlichen Vollziehungs-
aufgaben der einzelnen Gebietskörperscha!en:

 ▶  Werden diese Aufgaben im Rahmen der eigenen 
verfassungsrechtlichen Vollziehungskompeten-
zen ( Bund, Länder ) bzw im eigenen Wirkungs-
bereich ( Gemeinden ) besorgt ? ( Konsequenz: 
volle Kostentragung )

 ▶  Falls nein, aus der Zuständigkeit welcher an-
deren Gebietskörperscha! stammt die Vollzie-
hungsaufgabe ? ( Konsequenz: Tragung nur von 
Personal- und Amtssachaufwand, Kostentra-
gungspflicht der anderen Gebietskörperscha! 
für Sachaufwand und Zweckaufwand )

 ▷ Für Aufwendungen, welche außerhalb der gesetzli-
chen Vollziehungsaufgaben in Privatwirtscha!sver-
waltung getätigt wurden: Hat sich eine Gebietskör-
perscha! vertraglich zur ( teilweisen ) Erbringung 
oder Finanzierung der Leistung verpflichtet ? ( Kon-
sequenz: » freiwillige Aufgabe « oder » gemeinscha!-
liche Aufgabe « mit Kostentragung durch diese 
Gebietskörperscha![ en ] – ansonsten » freiwillige 
Aufgabe « der handelnden Gebietskörperscha! mit 
Selbstträgerscha! der Kosten )

 ▷ Für beide Bereiche: Bestehen gesetzliche Normen, 
die eine andere Kostenau!eilung anordnen ? Dieser 
Frage ist das folgende Kapitel gewidmet.

V.  Möglichkeit abweichender 
Kostentragungsregelungen

§ 2 F-VG räumt der » zuständigen Gesetzgebung « expli-
zit die Möglichkeit ein, eine von den bislang dargestell-
ten Grundregelungen abweichende Kostenverteilung 
vorzusehen. Diese verfassungsrechtliche Anordnung 
ermächtigt einerseits den einfachen Gesetzgeber zu 
derartigen Abweichungen, stellt diese jedoch zugleich 
unter Gesetzesvorbehalt.77 Eine von § 2 F-VG abwei-
chende Kostentragungsregelung bedarf daher prinzipi-
ell eines Gesetzes im formellen und materiellen Sinn. 
Privatrechtliche Vereinbarungen von Gebietskörper-
scha!en über die Kostentragung wurden vom OGH un-
ter diesem Gesichtspunkt als Verstoß gegen zwingendes 
Verfassungsrecht und mangels » schonenderer « zivil-
rechtlicher Sanktionsmöglichkeit als nichtig nach § 879 

77 Dazu schon Kapitel I.

ABGB beurteilt.78 Eine privatrechtliche Vereinbarung 
auf Basis einer entsprechenden gesetzlichen Ermächti-
gung erachtet der OGH jedoch als zulässig.79 Möglich 
ist freilich auch, dass Gebietskörperscha!en durch pri-
vatrechtliche Vereinbarung überhaupt erst gemeinsam 
freiwillige » Aufgaben « iSd § 2 F-VG begründen. Damit 
lässt sich die Kostentragung auf Basis dieser Vereinba-
rung unmittelbar aus der Finanzverfassung herleiten 
und es liegt keine ( unzulässige ) Abweichung von deren 
Prinzipien vor.80

Strittig und höchstrichterlich noch ungeklärt ist 
hingegen, ob von § 2 F-VG abweichende Kostentragun-
gen in öffentlich-rechtlichen » Gliedstaatsverträgen « 
nach Art 15 a B-VG vereinbart werden können.81 Obwohl 
derartige Vereinbarungen in der Staatspraxis durchaus 
zu finden sind,82 verneinen viele Stimmen im Schri!-
tum dies wegen des ausdrücklichen Gesetzesvorbehalts 
in § 2 F-VG.83 Die Gegenmeinung erachtet abweichende 
Kostentragungsregelungen durch solche vertraglichen 
Vereinbarungen demgegenüber als zulässig, wenn und 
soweit diese paritätisch ausverhandelt wurden: Auf Ba-
sis eines Größenschlusses müsse die Ratifizierung der 
konsensual ausverhandelten Regelung durch das zu-
ständige Gesetzgebungsorgan im bundesstaatlichen 
Sinne mindestens ebenso zulässig sein, wie die einsei-
tig » oktroyierte « Schaffung solcher Regelungen durch 
dasselbe Organ.84 Der VfGH hat ( zumindest für den 

78 Siehe OGH 18.  3.  1992, 1 Ob 526 / 92, SZ 65 / 40; OGH 21.  12.  1995, 
8 Ob 557 / 93 , SZ 68 / 248; OGH 22.  5.  1997, 10 Ob 530 / 94 , JBl 1997, 
582 = ecolex 1998, 27; OGH 30.  8.  2012, 2 Ob 92 / 11 k, JBl 2013, 124 = 
SZ 2012 / 81.

79 Siehe OGH 30.  8.  2012, 2 Ob 92 / 11 k, JBl 2013, 124 = SZ 2012 / 81.
80 Zu diesen » gemeinscha!lichen Aufgaben « bereits Kapitel III.
81 Siehe zur diesbezüglichen Diskussion und zum Meinungs-

stand umfassend Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäf-
fer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 
Rz 27; Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 34.

82 So zB in Art 10 der » Grundversorgungsvereinbarung « über die 
Versorgung hilfs- und schutzbedür!iger Fremder in Öster-
reich ( BGBl I 2004 / 80 ).

83 Der Verfassungsgesetzgeber scheint sich selbst indes davor ab-
sichern zu wollen, dass eine Vereinbarung nach Art 15 a B-VG 
im Normalfall möglicherweise keine abweichende Kostentra-
gungsregelung nach § 2 F-VG begründen kann: Art 2 Abs 1 des 
BVG Ermächtigungen des Österreichischen Gemeindebundes 
und des Österreichischen Städtebundes ( BGBl I 1998 / 61 ) sieht 
nämlich vor, dass für Vereinbarungen nach Art 1 leg cit ( über 
einen Konsultationsmechanismus und einen Stabilitätspakt ) 
die für Vereinbarungen nach Art 15 a B-VG geltenden Vorschrif-
ten unter Beachtung drei explizit normierter Abweichungen 
anzuwenden sind. Z 2 normiert als derartige Abweichung: » Die 
Vereinbarungen können von § 2 Finanz-Verfassungsgesetz ab-
weichende Regeln über die Tragung des Aufwandes der Ge-
bietskörperscha!en vorsehen. « Angesichts der ausdrücklichen 
Normierung als Abweichung von den ansonsten für Art-15a-
B-VG-Vereinbarungen geltenden Vorschri!en liegt der Umkehr-
schluss nahe, dass der Verfassungsgesetzgeber selbst die Zuläs-
sigkeit dieser Variante für zumindest zweifelha! erachtet.

84 Siehe vor allem Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundes-
verfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 34; Mühlber-
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Bereich der hoheitlichen Pflichtaufgaben ) noch nicht 
eindeutig Stellung zu dieser Problematik bezogen.85 Je-
denfalls zulässig sind jedoch auch im Rahmen dieser 
» 15a-Vereinbarungen « – analog zu den Ausführungen 
über privatrechtliche Vereinbarungen – die Schaffung 
von gemeinsam in Privatwirtscha!sverwaltung zu be-
sorgenden freiwilligen Aufgaben inklusive einer Verein-
barung der damit verbundenen Kostentragung  86 und 
die Vereinbarung von Kostenteilungen auf Basis einer 
gesetzlichen Ermächtigung.87

Nach lange hM war der zur Schaffung einer solchen 
gesetzlichen Grundlage » zuständige « Gesetzgeber der 
jeweilige Materiengesetzgeber nach der verfassungs-
rechtlichen Kompetenzverteilung ( in Angelegenheiten 
des Art 12 B-VG wurde der Bund als Grundsatzgesetz-
geber als solcher gesehen ). Die Regelung abweichender 
Kostenverteilungen wurde somit als sogenannte » Adhä-
sionskompetenz « im Gefolge der jeweiligen Materien-
kompetenzen betrachtet. Nachdem der VfGH in VfSlg 
15.039 / 1997 ( oberösterreichischer Verkehrsverbund ) 88 
aber auch eine gesetzliche Kostenabwälzung auf Ba-
sis von in Privatwirtscha!sverwaltung übernommenen 
Aufgaben für zulässig erachtet hat 89 und in diesem Be-
reich keine aufgabenbezogene Gesetzgebungskompe-
tenz besteht, ist eine gewisse Neuakzentuierung erfor-
derlich. Der VfGH selbst sprach im Erkenntnis aus, dass 
» im Bereich der Privatwirtscha!sverwaltung bzw allge-

ger / Ott / Pilz / Sturmlechner, Das Abgabenrecht der Städte und 
Gemeinden ( 2014 ) 345.

85 In VfGH 3.  10.  2013, A 11 / 2012, VfSlg 19.806 / 2013, äußerte sich 
der Gerichtshof wiederholt eher vage: So seien Art-15a-B-VG-
Vereinbarungen mangels unmittelbarer Anwendbarkeit » auch 
keine unmittelbare Grundlage für einen vermögensrechtli-
chen Anspruch zwischen Bund und Ländern im Bereich der 
Hoheitsverwaltung [ … ] Allerdings binden sie die Organe der 
Vertragspartner bei ihrem Handeln. « Wie sich dieser man-
gelnde Anspruch einerseits und die statuierte Handlungs-
pflicht andererseits aber letztlich auf eine vereinbarte Kost-
entragung im Ergebnis auswirken sollten, hat der VfGH nicht 
erläutert.

86 Siehe VfGH 3.  10.  1997, KI-17 / 97, VfSlg 14.945 / 1997, und daran 
anschließend VfGH 15.  10.  1998, A 13 / 96, VfSlg 15.309 / 1997.

87 Siehe VfGH10.  10.  2008, G 5 / 07, VfSlg 18.606 / 2008. Dies gilt wohl 
auch für eine gesetzliche Ermächtigung zu Kostenvereinba-
rungen im Rahmen ( nicht näher spezifizierter ) » Verwaltungs-
vereinbarungen « auf Basis einer gesetzlichen Ermächtigung; 
siehe VfGH 10.  12.  2015, A 4 / 2014.

88 VfGH 9.  12.  1997, G 17 / 97 ua, VfSlg 15.039 / 1997.
89 Dem Erkenntnis lag ( vereinfacht dargestellt ) eine privatrecht-

liche Vereinbarung zwischen Bund und Land Oberösterreich 
über Bezuschussung des oberösterreichischen Verkehrsver-
bundes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs zugrunde, in 
der beide Gebietskörperscha!en – verfassungsrechtlich zuläs-
sig – eine Kostenau!eilung und damit ihren jeweiligen Anteil 
an der finanzverfassungsrechtlichen freiwilligen » Gemein-
scha!saufgabe « festlegten. Das Land Oberösterreich erließ 
zusätzlich ein Gesetz, demzufolge Anteile der von ihm getra-
genen Kosten auf die Gemeinden in einem durch Verordnung 
festgelegten Schlüssel überwälzt werden sollten. Der VfGH er-
achtete diese Vorgangsweise ( nach einer Prüfung am Maßstab 
des § 4 F-VG ) für verfassungskonform.

mein bei Aufgaben, denen keine kompetenzrechtlichen 
Tatbestände entsprechen « der zuständige Gesetzgeber 
» aus dem Regelungszusammenhang bzw aus der Art 
der öffentlichen Aufgabe, ihren Rechtsgrundlagen und 
ähnlichen Gesichtspunkten abgeleitet werden  « müsse. 
Das jüngere Schri!tum plädiert dafür, dieses Prinzip ge-
nerell auf abweichende Kostentragungsregelungen an-
zuwenden und dabei die reguläre Kostenteilung nach 
dem Konnexitätsgrundsatz des § 2 F-VG zum Ausgangs-
punkt zu machen: Jene Gebietskörperscha!, die dem-
nach mit der ( teilweisen ) Kostentragung belastet wäre, 
kann eine gesetzliche Abwälzung ebendieser Kosten 
vorsehen. Dabei ist jedoch eine Hierarchie der Gebiets-
körperscha!en zu beachten: 90 Der Bund kann Länder 
und Gemeinden, ein Land nur seine Gemeinden ge-
setzlich zur Kostentragung ( jeweils im Rahmen des fi-
nanzverfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes nach § 4 
F-VG ) verpflichten.91 Ein umgekehrtes An-sich-Ziehen 
von Aufwendungen einer anderen Gebietskörperscha! 
im Rahmen einer gesetzlichen Kostenübernahme kann 
hingegen wohl jede gesetzgebende Gebietskörperscha! 
vorsehen. Demnach könnten Bund und Länder Kosten 
der Gemeinden oder der jeweils anderen Körperscha! 
im Verhältnis zueinander auf sich nehmen.92

Abweichende Kostentragungsregelungen iSd § 2 
F-VG bedingen dabei nicht, dass die Kostenverantwor-
tung zur Gänze oder hinsichtlich ganzer Gruppen von 
Aufwendungen auf eine andere Gebietskörperscha! 
verschoben bzw von dieser übernommen wird. Solche 
Regelungen können etwa auch den späteren Ersatz von 
Aufwendungen, die zunächst eine andere Gebietskör-
perscha! getragen hat, zum Gegenstand haben. Dabei 
kann zudem bestimmt werden, in welcher Modalität 
der Kostenersatz zu erfolgen hat, in welchem Ausmaß 
er erfolgt oder wie ein solcher berechnet wird. Inhalt-
lich ist der jeweilige Gesetzgeber lediglich an die äu-
ßeren Schranken des § 4 F-VG gebunden.93 Denkbar ist 
freilich auch, dass – noch der Finanzverfassung vorge-
lagert – die » Aufgaben « zwischen den Gebietskörper-
scha!en gesetzgeberisch so verteilt werden, dass sie 
schon nach den Grundprinzipien des § 2 F-VG die be-
absichtigte Kostenverteilung bewirken. In solchen Kon-

90 Siehe schon VfGH 10.  12.  1953, A 21 / 51, VfSlg 2.604 / 1953.
91 Eine Abwälzungsmöglichkeit der Gemeinden scheitert indes 

schon an deren mangelnder Gesetzgebungshoheit und dem 
Gesetzesvorbehalt in § 2 F-VG. Unklar ist, ob ein Land den 
durch Bundesgesetz auf es abgewälzten Aufwand des Bundes 
per Landesgesetz auf die Gemeinden » weiterwälzen « kann.

92 Vgl zum Ganzen Kofler in Kneihs / Lienbacher ( Hrsg ), Rill-Schäf-
fer-Kommentar Bundesverfassungsrecht ( 7. Lfg. 2011 ) F-VG § 2 
Rz 25 f; Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 29 f.

93 Siehe zB VfGH 30.  9.  1976, A 13 / 74, VfSlg 7.875 / 1976; VfGH 
9.  3.  1995, KII-1 / 94, VfSlg 14.079 / 1995; VfGH 9.  12.  1997, G 17 / 97 ua, 
VfSlg 15.039 / 1997.
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stellationen wären die finanzverfassungsrechtlichen 
Schranken nicht anzuwenden.94

Unter anderem deshalb wurde auf Basis eines eige-
nen BVG 95 eine verfassungsändernde Art-15a-B-VG-Ver-
einbarung über einen » Konsultationsmechanismus « 
zwischen Bund, Ländern und dem Österreichischen 
Städtebund sowie Österreichischen Gemeindeverbund 
in Vertretung der Gemeinden geschlossen.96 Dieser Me-
chanismus sieht zunächst wechselseitige Informations-
pflichten über gesetzgeberische Aktivitäten und deren 
finanzielle Auswirkungen vor. Droht einer Gebietskör-
perscha! durch die geplante Gesetzgebung einer an-
deren eine finanzielle Mehrbelastung ( etwa weil ihren 
Organen gesetzliche Vollziehungsverpflichtungen und 
damit » Aufgaben « nach § 2 F-VG zugeteilt werden oder 
weil eine Kostenabwälzung auf sie stattfindet ), so kann 
diese Verhandlungen in einem von Bund, Ländern und 
Städte- und Gemeindebund besetzten » Konsultations-
gremium « verlangen. Dieses Gremium kann sich ver-
bindlich über die Kostentragung einigen. Wird eine 
solche Einigung nicht erzielt oder werden die Informa-
tionspflichten verletzt, so sind Sanktionsmechanismen 
vorgesehen, die prinzipiell eine ( teilweise ) eigene Kost-
entragung jener Gebietskörperscha! vorsehen, der das 
betroffene Gesetzgebungsorgan angehört.97

VI.  Zusammenfassung

Zur Beantwortung der Frage der Kostenau!eilung zwi-
schen den Gebietskörperscha!en zeigt sich daher zu-
sammenfassend folgendes Gesamtbild:

 ▷ Die Kostentragung zwischen Bund, Länder und Ge-
meinden regelt grundsätzlich § 2 F-VG, der den Ge-
bietskörperscha!en jeweils die Tragung der mit der 
Besorgung ihrer » Aufgaben « verbundenen Kosten 
au6ürdet, sofern gesetzlich nichts Abweichendes 
bestimmt wird ( sogenannter » Grundsatz der Selbst-
trägerscha! der Kosten « oder » Konnexitätsgrund-

94 Siehe Ruppe in Korinek / Holoubek ( Hrsg ), Bundesverfassungs-
recht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 Rz 2; Ruppe, Juristische Analyse 
der Aufgabenfinanzierung, in: Matzner ( Hrsg ), Öffentliche Auf-
gaben und Finanzausgleich ( 1977 ) 227 ( 236 f ).

95 Bundesverfassungsgesetz über Ermächtigungen des Österrei-
chischen Gemeindebundes und des Österreichischen Städte-
bundes, BGBl I 1998 / 61.

96 Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Ge-
meinden über einen Konsultationsmechanismus und einen 
kün!igen Stabilitätspakt der Gebietskörperscha!en, BGBl I 
1999 / 35 ( Kundmachung vonseiten des Bundes; zudem erfolg-
ten jeweils Kundmachungen in den LGBl ).

97 Zum Ganzen ausführlich etwa Ruppe in Korinek / Holoubek 
( Hrsg ), Bundesverfassungsrecht IV ( 3. Lfg. 2000 ) F-VG § 2 
Rz 35 ff; Hengstschläger / Janko, Der Finanzausgleich im Bun-
desstaat, in: Schambeck ( Hrsg ), Bundesstaat und Bundesrat in 
Österreich ( 1997 ) 181 ( 196 ff ); Buchsteiner, Die Verpflichtung der 
Gebietskörperscha!en zur Tragung ihres Aufwands ( 1998 ) 93 ff.

satz « ). Der Aufgabenbegriff des § 2 F-VG ist nicht 
gleichbedeutend mit der bundesstaatlichen Kom-
petenzverteilung. Pflichtaufgaben ergeben sich erst 
aus konkreten ( einfach- ) gesetzlichen Vollziehungs-
au!rägen. Das Ausmaß der jeweiligen Kostenpflich-
ten ist dabei nach der Judikatur des VfGH anhand 
aller Rechtsvorschri!en, aus denen sich die Zustän-
digkeit einer Gebietskörperscha! zur Besorgung ei-
ner Aufgabe ergibt, zu ermittelt.

 ▷ Lässt demnach eine nach der verfassungsrechtli-
chen Kompetenzordnung zur Vollziehung einer 
Materie berufene Gebietskörperscha! ( also Bund 
oder Länder ) eine Angelegenheit durch eigene Or-
gane besorgen, trägt sie auch die gesamten damit 
verbundenen Kosten. Das gilt ( abweichend von der 
bundesstaatlichen Kompetenzordnung ieS ) auch 
für Gemeinden hinsichtlich jener Aufgaben, welche 
sie im eigenen Wirkungsbereich in Selbstverwal-
tung zu erledigen haben.

 ▷ Ist per Gesetz jedoch eine andere als die mit Voll-
ziehungskompetenz ausgestattete Gebietskörper-
scha! verpflichtet, mit ihren Organen tätig zu wer-
den ( wie dies in Fällen mittelbarer Verwaltung oder 
auch im übertragenen Wirkungsbereich der Ge-
meinden typisch ist ), kommt es zu einer gedankli-
chen Teilung der » Aufgabe « und damit auch zu einer 
Teilung der Kosten:

 ▶  Damit eine Gebietskörperscha! nämlich eine 
eigene Aufgabe im Sinne des § 2 F-VG besorgt, 
muss die Vollziehung dieser Materie nicht zur 
Gänze in der eigenen Disposition der jeweili-
gen Gebietskörperscha! stehen. Viel eher ge-
nügt bereits die rechtliche Verpflichtung, ihre 
eigene Organisation für den Vollziehungsbe-
reich und unter Weisungsgewalt einer anderen 
Gebietskörperscha! bereitzustellen ( wie dies in 
allen Fällen mittelbarer Verwaltung typisch ist ). 
Durch diese » Bereitstellungspflicht « hat sie die 
mit der grundlegenden Einsatzbereitscha! die-
ser Organe für konkrete Verwaltungszwecke ver-
bundenen Kosten – den » Personalaufwand « und 
den allgemeinen » Amtssachaufwand « – nach 
dem Schema des § 2 F-VG selbst zu tragen.

 ▶  Die andere Gebietskörperscha!, aus deren Voll-
ziehungshoheit die entsprechende Materie ur-
sprünglich stammt ( und die sich nur funktionell 
der Organe der fremden Gebietskörperscha! 
bedient ), hat demgegenüber die abgrenzbaren 
Kosten für das konkrete Tätigwerden in einzel-
nen Verwaltungshandlungen – den sogenann-
ten » konkreten Sachaufwand « und » Zweckauf-
wand « – zu tragen. Als Zweckaufwand gelten 
dabei nach der Judikatur » alle Aufwendungen, 
die unmittelbar für den Zweck gemacht werden, 
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den zu verfolgen oder zu fördern sich das Ge-
meinwesen zur Aufgabe gestellt hat « ( wie zB För-
deraufwendungen oder Aufwendungen für die 
Errichtung von den Aufgaben anderer Körper-
scha!en unmittelbar dienender Infrastruktur ).

 ▷ Der VfGH hat diese Judikatur zur Kostentragung 
bei mittelbarer Verwaltung ursprünglich für den 
übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
entwickelt, sukzessive aber auch auf andere Fälle 
mittelbarer Verwaltung ( zB die mittelbare Bundes-
verwaltung nach dem Schema des Art 102 B-VG ) 
ausgedehnt. Die konkrete rechtliche Basis, aus der 
sich die Zuständigkeit einer anderen Gebietskörper-
scha! in mittelbarer Verwaltung ergab, spielte da-
bei für die finanzverfassungsrechtliche Beurteilung 
keine Rolle.

 ▷ Im Rahmen ihrer Privatwirtscha!sverwaltung kön-
nen die Gebietskörperscha!en jederzeit freiwillig 
zusätzliche Aufgaben auf sich nehmen. § 2 F-VG un-
terscheidet im Grunde nicht zwischen Hoheits- und 
Privatwirtscha!sverwaltung, sondern verwendet 
nur den diesbezüglichen neutralen Begriff der » Auf-
gabe «, der sich auf beide Bereiche gleichermaßen 
bezieht. Die Kostentragung richtet sich daher je-
weils nach denselben Grundsätzen. Für die abseits 
der gesetzlich vorgesehenen » Pflichtaufgaben « in 
Privatwirtscha!sverwaltung übernommenen » frei-
willigen Aufgaben « gilt daher ebenso der » Grund-
satz der Selbstträgerscha! der Kosten «. Die damit 
verbundenen Kosten sind also von der jeweils han-
delnden Gebietskörperscha! selbst zu tragen. In 
Anlehnung an den VfGH prägnant formuliert: Eine 
Gebietskörperscha!, die freiwillig » die finanzielle 
Förderung von im öffentlichen Interesse liegenden 
Vorhaben oder Verhaltensweisen übernommen « 
hat, begründet damit auch eine gänzlich eigene 
» Aufgabe « und hat nach den Grundsätzen des § 2 
F-VG selbst die gesamten Kosten dafür zu tragen.

 ▷ Die Wertungen des § 1042 ABGB ( wonach jemand 
Ersatz für einen getätigten Aufwand, den ein an-
derer nach dem Gesetz selbst hätte machen müs-
sen, fordern kann ) sind entsprechend der Judika-
tur des VfGH auch im öffentlichen Recht als quasi 
allgemeiner Rechtsgrundsatz zu beachten. Ein da-
rauf gestützter Ersatzanspruch einer Gebietskör-
perscha! gegen eine andere ist jedoch nur möglich, 
wenn Letztere eine klare gesetzliche Handlungsver-
pflichtung traf. Im Bereich der gesetzlich verteilten 
Pflichtaufgaben ergeben sich die diesbezüglichen 
Kostentragungspflichten schon aus dem dargestell-
ten Aufgabenbegriff des § 2 F-VG. Wenn aber gerade 
keine solche Pflichtaufgabe einer anderen Gebiets-
körperscha! besteht, handelt die ausführende Ge-
bietskörperscha! systematisch auch nicht in Erfül-

lung einer fremden Pflicht, sondern vielmehr nach 
eigenem Ermessen und im eigenen Interesse. Damit 
gilt aber zugleich die Selbstträgerscha! der Kosten 
durch diese in Privatwirtscha!sverwaltung tätige 
( und insoweit eine freiwillige Aufgabe ausführende ) 
Gebietskörperscha!. Werden keine gesetzlichen 
Pflichtaufgaben ( oder allfällige Vertragspflichten ) 
einer anderen Gebietskörperscha! erfüllt, scheidet 
daher auch ein bereicherungsrechtlicher Ersatzan-
spruch nach den Wertungen des § 1042 ABGB aus.

 ▷ Sowohl im Bereich der Hoheits- als auch der Pri-
vatwirtscha!sverwaltung ( sowie unter Beachtung 
der Grundsätze des § 1042 ABGB ) ist damit für die 
Pflicht einer Gebietskörperscha! zur Kostentra-
gung in einem bestimmten Bereich der Begriff der 
» Aufgabe « nach § 2 F-VG das entscheidende Ele-
ment. Nur einer Gebietskörperscha!, der eine sol-
che Aufgabe zukommt, fallen auch die mit der Be-
sorgung dieser Aufgabe verbundenen Kosten zur 
Last. Die ( gerade nicht » freiwillig « übernommenen ) 
gesetzlichen » Pflichtaufgaben « der einzelnen Ge-
bietskörperscha!en entsprechen dabei deren tat-
sächlichen Vollziehungspflichten. Diese ergeben 
sich aber nicht bereits aus der abstrakten bundes-
staatlichen Kompetenzordnung, sondern vielmehr 
auf einfachgesetzlicher Ebene.

 ▷ Sowohl bei gesetzlichen Pflichtaufgaben als auch 
bei in Privatwirtscha!sverwaltung übernommenen 
freiwilligen Aufgaben besteht die Möglichkeit, per 
Gesetz eine von diesen Grundsätzen abweichende 
Kostentragung vorzusehen. Die genauen Grenzen 
des dabei zu beachtenden Gesetzesvorbehalts ( etwa 
hinsichtlich der Frage, ob auch eine Vereinbarung 
nach Art 15 a B-VG diesem Genüge tut ) sind im De-
tail noch ungeklärt. Eine Kostenüberwälzung auf 
eine andere Gebietskörperscha! hat dabei eine Hi-
erarchie zu beachten: Der Bund kann eigene Kos-
ten auf Länder und Gemeinden, ein Land eigene 
Kosten auf seine Gemeinden abwälzen. Eine um-
gekehrte Übernahme fremder Kosten kann jede 
gesetzgebende Körperscha! ( also Bund und Län-
der ) » in beide Richtungen « beschließen. Zur Vorab-
Überprüfung und etwaigen Beratung derartiger ab-
weichender Kostentragungsregelungen schon im 
Gesetzgebungsprozess wurde von den Gebietskör-
perscha!en ein » Konsultationsmechanismus « ver-
einbart.
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